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Stadt Backnang 
 
Abwägungstabelle/ Abwägungsvorschlag  
zur Frühzeitigen Beteiligung nach § 3 (1) BauGB und § 4 (1) BauGB 
 
zum Bebauungsplanentwurf „Obere Walke, Teil 1“ 
Planbereich 05.07/5 
 
 

Nr. TÖB/ Öffentlichkeit Anregungen 

01 Verband Region Stuttgart ja 

02 RP Stuttgart ja 

03 Polizeipräsidium Aalen nein 

04 LRA ja 

05 Stadt Backnang – Amt für öffentl. Ordnung (Amt 30) ja 

06 Stadt Backnang – Tiefbauamt (Amt 66) ja 

07 LNV, NABU, BUND ja 

08 Handwerkskammer Region Stuttgart ja 

09 Stadtwerke Backnang ja 

10 Deutsche Telekom ja 

11 Vodafone nein 

12 Bürger 1 (Auto Schatz Meisterbetrieb) ja 

13 Bürger 2 (H&P Pendzialek Autolackierung) ja 

14 Bürger 3 (Andreas Schlegel SEG Schaltanlagen) ja 

15 Bürger 4 (Herr Klaus Dahl) ja 

16 Anlage Protokoll zur Informationsveranstaltung Öffentlichkeit ja 
 
 
Wick+ Partner 
01.03.2021  
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01 Verband Region Stuttgart Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
Der Aufstellungsbeschluss für die FNP-Änderung wurde bereits 2016 gefasst. 
Die Auslegung ist für Anfang 2021 vorgesehen.  
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Zustimmung 
Den Anregungen wurde gefolgt. 
 
Hinsichtlich der Mindestdichten gibt der Regionalplan für Mittelzentren eine verbindli-
che regionalplanerische Bruttowohndichte von 80 EW/ ha vor. Im Baugebiet werden 
in Summe ca. 450 WE in Form von MFH bzw. in gemischt genutzten Geschossbau-
ten angeboten. Bezogen auf die Zahl der möglichen Wohneinheiten (WE) von ca. 
450 WE und einer durchschnittlichen Belegungsdichte von 2,15 EW/ WE ergibt sich 
daraus eine Siedlungsdichte von ca. 152 WE/ ha Bruttobauland. Der regionalplaneri-
schen Vorgabe wird somit entsprochen. In der Begründung wurde ein Abschnitt zur 
Siedlungsdichte ergänzt. 
 
 
Der FNP wird entsprechend im Parallelverfahren geändert.  
Die Größe der neu ausgewiesenen Wohnbaufläche wird in die Flächenbilanz der ak-
tuellen FNP-Neuaufstellung eingestellt und bei der künftigen Darstellung neuer 
Wohnbauflächen berücksichtigt. 
 
Die Belange des Hochwasserschutzes werden mit entsprechender Fachbehörde ab-
gestimmt bzw. befinden sich in Abstimmung. 
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02 Regierungspräsidium Stuttgart  Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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(teilweise) Zustimmung 
Der Anregung wurde gefolgt.  
Die Begründung wurde hinsichtlich der raumordnerischen Ziele, nachhaltige städte-
bauliche Entwicklung, schonender Umgang mit Grund und Boden und Erforderlich-
keit der Planung ergänzt. 
 
 
 
Zustimmung 
Der Anregung wurde gefolgt. Hinsichtlich der Mindestdichten gibt der Regionalplan 
für Mittelzentren eine verbindliche regionalplanerische Bruttowohndichte von 80 EW/ 
ha vor. Im Baugebiet werden in Summe ca. 450 WE in Form von MFH bzw. in ge-
mischt genutzten Geschossbauten angeboten. Bezogen auf die Zahl der möglichen 
Wohneinheiten (WE) von ca. 450 WE und einer durchschnittlichen Belegungsdichte 
von 2,15 EW/ WE ergibt sich daraus eine Siedlungsdichte von ca. 152 WE/ ha Brut-
tobauland. Der regionalplanerischen Vorgabe wird somit entsprochen. In der Be-
gründung wurde ein Abschnitt zur Siedlungsdichte ergänzt. 
 
Klärung der Einzelhandelsfestsetzung 
Einzelhandelsbetriebe sind im MU beschränkt festgesetzt. So ist grundsätzlich zen-
trenrelevanter Einzelhandel bis auf den der Nahversorgung mit Nahrungs- und Ge-
nussmitteln, Reformwaren sowie Apothekenwaren ausgeschlossen. Lediglich auf 
10% der Verkaufsfläche sind zentrenrelevante Randsortimente zulässig. Nicht-zen-
tren-relevanter Einzelhandel ist zulässig. Zum rechtskräftigen Bebauungsplan 
„Obere Walke, Teil I“ (05.07/4), welcher Sondergebiete zu Einzelhandelsnutzungen 
sowie eingeschränkte Gewerbegebietsflächen vorsieht, wurden mögliche Negativ-
Auswirkungen zentrenrelevanter und nicht-zentrenrelevanter einzelhandelsbezoge-
ner Nutzungen untersucht - darunter ein großflächiger Lebensmittel-Discountmarkt 
sowie großflächiger nicht-zentrenrelevanter Einzelhandel (Fachmärkte). Durch die 
GMA sind die in Frage kommenden Sortimente gutachterlich untersucht worden. Die 
Untersuchungen ermöglichten eine Ableitung sortimentsspezifischer Verkaufsflä-
chenobergrenzen, bei denen die raumordnerische und städtebauliche Verträglichkeit 
gem. Regionalplanung bzw. § 11 (3) BauNVO eingehalten wird. Auf einem nunmehr 
viel kleineren Teilbereich des Geltungsbereiches ist ein Urbanes Gebiet mit klaren 
städtebaulichen Raumkanten vorgesehen. Die überbaubaren Flächen orientieren 
sich sehr stark am städtebaulichen Entwurf und sind so eng gefasst, dass ein Ent-
stehen großflächigen Einzelhandels so gut wie ausgeschlossen werden kann. 
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Der erste westliche, zur Gartenstraße orientierte Baustein des Urbanen Gebietes, 
welcher in seiner Kubatur am größten ausgeprägt ist, kommt für einen Pflegeheim-
standort in Frage. Erste Planungsansätze liegen bereits vor. Die Gebäude zur Murr 
hin sind überwiegend bis ausschließlich dem Wohnen vorgesehen, so dass Einzel-
handel demnach konzentriert nur auf dem Baustein östlich des Pflegeheimes entste-
hen könnte. Diese Flächenkubaturen liegen weit unter den ermittelten Verkaufsflä-
chenobergrenzen aus dem GMA-Gutachten. Somit sind keine schädlichen überörtli-
chen Wirkungen zu erwarten. 
 
Zustimmung 
Der Anregung wird gefolgt.  
Der FNP wird entsprechend im Parallelverfahren geändert. Die Größe der neu aus-
gewiesenen Wohnbaufläche wird in die Flächenbilanz der aktuell anstehenden FNP-
Neuaufstellung eingestellt und bei der künftigen Darstellung neuer Wohnbauflächen 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
Zustimmung 
Der Anregung wird gefolgt.  
Der FNP wird entsprechend im Parallelverfahren geändert.  
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Zustimmung 
Der Anregung wurde gefolgt. 
Der Textteil wurde entsprechend angepasst. 
 
Zustimmung 
Der Anregung wird gefolgt. Die Murr-Promenade ist bereits realisiert. Diese Maß-
nahme wurde in enger Abstimmung mit dem LRA umgesetzt. Eine wasserrechtliche 
Genehmigung lag vor. 
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Kenntnisnahme 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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03 Polizeipräsidium Aalen Abwägungsvorschlag 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, Zustimmung 
Keine Einwände.  
Eine Anfahrbarkeit der Gebäude im rückwärtigen Bereich zum Be- und Entladen ist 
durch Festsetzung eines Fahrrechts zugunsten der Angrenzer bereits sichergestellt. 
 
Es erfolgt eine weitere Beteiligung am Verfahren. 
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04 Landratsamt Rems-Murr-Kreis Abwägungsvorschlag 

Bebauungsplan „Obere Walke, Teil I“, Neufestsetzung im Bereich zwischen Garten-
straße und Murr und Flst. Nrn. 406/3 und 451, Backnang, Planbereich 05.07/4 
Az: 621.131/2020/1029 

 

 
Naturschutz und Landschaftspflege 
 
Um Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG zu vermeiden, sind die im Beitrag zur 
artenschutzrechtlichen Prüfung auf S.19 genannten Vermeidungsmaßnahmen ver-
bindlich umzusetzen. 
 
 
 
 
Aufgrund zweier randlicher Zauneidechsennachweise und des über längeren Zeit-
raum schlechten Zustands des Reptilienzaunes wurde von unserer Seite mehrfach 
darauf hingewiesen, dass eine Besiedelung der Flächen mit Zauneidechsen sehr 
wahrscheinlich ist. In der Begründung wird darauf verwiesen, dass das Areal hinsicht-
lich Zauneidechsen bis September 2020 untersucht wird. Eine abschließende Stel-
lungnahme kann erst nach Vorliegen des Untersuchungsergebnisses erfolgen. 
  
B e a r b e i t e r : Herr Wegst, Tel. 07151 - 501 2379 
 

 
 
 
Zustimmung 
Der Anregung wurde gefolgt. 
Die Vermeidungsmaßnahmen (Bauzeitenbeschränkung, Erhalt der Baumreihen am 
Murrufer, umweltschonende Beleuchtung) werden entsprechend umgesetzt. Sie sind 
in den textlichen Festsetzungen aufgenommen worden. 
 
Kenntnisnahme 
Der Abschlussbericht zur erneuten Untersuchung des Artenschutzes liegt vor. Eine 
Besiedelung der Fläche durch Zauneidechsen konnte zum wiederholten Male nicht 
festgestellt werden. Die Ergebnisse wurden bei einem gemeinsamen Termin per Vi-
deokonferenz am 19.11.2020 mit dem LRA, dem Fachplaner, Vertretern des 
NABU/BUND, der Stadt und dem Eigentümer erörtert. Von Seiten des LRA sind die 
Untersuchungen schlüssig und nachvollziehbar. Das Plangebiet wurde Betreff des 
Artenschutzes hinreichend untersucht. Die Ergebnisse des Gutachtens sind in den 
Umweltbericht und die Begründung eingeflossen sowie im Textteil aufgenommen 
(Bauzeitenbeschränkungen, Fledermauskontrolle bei Abriss von Gebäuden, umwelt-
schonenden Beleuchtung). 
Der Reptilienzaun wurde mittlerweile instandgesetzt, sowie entsprechende Flächen 
Entkrautet, um ein mögliches Einwandern von Zauneidechsen zu verhindern. Eine re-
gelmäßige Überprüfung des Zaunes erfolgt durch den Eigentümer. 

 
Immissionsschutz 
 
Gegen die Planung bestehen keine prinzipiellen Bedenken. 
 
Es ist die Erstellung eines Lärmgutachtens geplant. Wir bitten um Vorlage dieses 
Gutachtens im weiteren Verlauf des Verfahrens. 
 
B e a r b e i t e r : Herr Storck, Tel. 07151 - 501 2832 
 

 
 
 
Kenntnisnahme 
 
Zustimmung 
Der Anregung wurde gefolgt. Das Lärmgutachten liegt vor. Die daraus resultierenden 
notwendigen Festsetzungen wurden in die textlichen Festsetzungen aufgenommen. 
 

 
 
 
 
Grundwasserschutz 
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Im Boden und im Grundwasser bestehen zum Teil erhebliche Schadstoffbelastungen. 
Gegen den Bebauungsplan bestehen aus Sicht des Grundwasserschutzes nur dann 
keine Bedenken, wenn bei den Eingriffen in den Untergrund Grundwasser nicht er-
schlossen wird. Im Vergleich der Unterlagen „Schemaschnitte“ und „Altlastenuntersu-
chung“ ist zu entnehmen, dass dies im Bereich des Schnittes B-B nicht eingehalten 
wird. Es wird gebeten, die in den Unterlagen nicht enthaltenen Daten zu den Grund-
wasserständen in den Grundwassermessstellen auszuwerten und einen Grundwas-
sergleichenplan mit den höchsten und den niedrigsten Grundwasserständen anzufer-
tigen und zur erneuten Stellungnahme vorzulegen. 
 
Die Auswirkungen des Bebauungsplanes auf das Grundwasser werden im Rahmen 
der Stellungnahme Altlasten und Schadensfälle bewertet und berücksichtigt. 
 
B e a r b e i t e r : Herr Dr. Schuler, Tel. 07151 - 501 2828 
 

 
Kenntnisnahme 
Die erwähnten Unterlagen zum Grundwasser befinden sich in den Anlagen zum Gut-
achten HPC 2152051(b) vom 06.05.2020, Anlage 1.3 bis 1.5 und tabellarisch in An-
lage 3. 
Gemäß dem Geotechnischen Bericht (HPC AG vom 11.05.2020, Tabelle 3) wird ein 
Bemessungswasserstand von 241,7 m ü. NN für den BA 1 und 242,4 m ü. NN für 
BA2 und BA 3 vorgeschlagen. Diese berücksichtigen die Hochwasserstände der 
zahlreichen Grundwasseruntersuchungen. Der tiefste Eingriff der geplanten Tiefgara-
gen befindet sich in Schnitt A-A (BA 1) und Schnitt B-B (BA 2) an der Unterkante Bo-
denplatte bei 242,6 m ü. NN. Bei BA 3 und 4 liegt der Wert bei 243,1 m ü. NN. Somit 
besteht ca. 0,7 bis 0,9 m Abstand der Bodenplatte von den höchsten gemessenen 
Wasserständen. Somit erfolgen im Zuge der Baumaßnahme keine Eingriffe in das 
Grundwasser. 
 
Bei den Schnitten A-A, B-B handelt es sich um rein städtebauliche Schemaschnitte. 

 
Bodenschutz 
 
Es bestehen keine Bedenken. 
 
B e a r b e i t e r : Herr Burkhardt, Tel. 07151 - 501 2755 
 

 
 
 
Kenntnisnahme  
Keine Bedenken. 

 
Altlasten und Schadensfälle 
 
Eine abschließende Stellungnahme ist aktuell nicht möglich. 
Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegen dem Landratsamt Rems-Murr-
Kreis mittlerweile zwei Altlastengutachten vor, die im Rahmen der Bewertungskom-
mission Altlasten zunächst zu beurteilen sind. Die Bewertungskommission setzt sich 
zusammen aus Mitgliedern des Regierungspräsidiums Stuttgart, des LGRBs und der 
LUBW. Im vorliegenden Fall ist aufgrund der geplanten Wohnnutzung auf einem Alt-
standort auch das Gesundheitsamt Teil der Bewertungskommission. 
 
Bei den vorliegenden Gutachten handelt es sich zum einen um den Abschlussbericht 
zum Grundwassermonitoring, welches von 2015 - 2019 gemeinschaftlich für die bei-
den benachbarten Altstandorte "Gartenstraße / Obere Walke II (Produktionsbereich)" 
(im Geltungsbereich des Bebauungsplanes) und "Gartenstraße 76 (Obere Walke I) - 
Restfläche" (außerhalb des Geltungsbereichs), durchgeführt wurde, zum anderen um 
das Gutachten über die ergänzende Altlastenuntersuchung, beide mit Datum vom 
06.05.2020, erstellt durch HPC. Das Gutachten über die ergänzende Altlastenunter-
suchung ist auch Teil der Bebauungsplanunterlagen. 
 

 
 
 
Kenntnisnahme  
Die Punkte werden mit der Sanierungskonzeption bearbeitet. 
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Erst nach Beratung der Bewertungskommissionsmitglieder ist eine abschließende 
Stellungnahme und inhaltliche Prüfung der Unterlagen zum Bebauungsplan möglich 
und sinnvoll. Ein Abstimmungsgespräch (Bewertungskommissionssitzung) ist bereits 
am 09.09.2020 erfolgt. Das Abschlussprotokoll befindet sich derzeit in der Bearbei-
tung. Sobald das Abschlussprotokoll inklusive aller noch ausstehenden Unterlagen 
von allen Beteiligten geprüft und freigegeben wurde, erfolgt eine separate Benach-
richtigung über das abschließende Ergebnis der Bewertungskommissionssitzung. 
 
Bereits jetzt wird jedoch auf Folgendes hingewiesen: 
 
- Neben den beiden genannten im BAK erfassten Flächen liegt im Bereich des Be-

bauungsplanes auch noch die Altablagerung "Gartenstraße / OBERE WALKE - 
ehemaliges Murrbett". Diese zieht sich durch das Plangebiet. Es handelt sich hier-
bei um das ehemalige Flussbett der Murr. Die Murr wurde 1933 Richtung Süden 
verlegt, das trockengefallene Flussbett wurde verfüllt. Dieser Bereich ist aktuell 
mit "B-Belassen" und dem Kriterium "Anhaltspunkte; derzeit keine Exposition" be-
wertet. 

 
- In den aktuell beigefügten Schnitten ist die in den textlichen Festsetzungen be-

schriebene flächige Aufschüttung (inkl. Dichtschicht) nicht mehr erkennbar. 
 
 
Im planerischen Teil des Bebauungsplanes ist die Abgrenzung zwischen Altlastenver-
dachtsflächen/ Altablagerung/ Altlastenflächen nicht klar zu erkennen: 
 
- Die "Umgrenzungen der Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden 

Stoffen belastet sind" sollten im planerischen Teil der Bebauungsplanunterlagen 
nochmals überprüft werden, insbesondere im Bereich entlang und nördlich der 
Gartenstraße, zwischen Obere Walke I und Obere Walke II und im Bereich der 
o.g. Altablagerung. Zudem wird darauf hingewiesen, dass es sich nicht nur um 
"Altlastenverdachtsflächen" handelt, sondern eben auch um Altlasten. Dies sollte 
sowohl im planerischen Teil als auch im Textteil geändert werden. Im Textteil wird 
z.B. unter Ziffer 4.6 (Begründung) und Ziffer C (textl. Festsetzungen) von "Altabla-
gerungen, die im planerischen Teil des B-Planes gekennzeichnet sind" gespro-
chen.  

 
- In den Planunterlagen wird zudem darauf verwiesen, dass den Bebauungsplanun-

terlagen mehrere Gutachten zur Altlastensituation des Geländes als Anhänge bei-
gefügt sind. Es ist jedoch nur das aktuellste Gutachten von HPC über die "ergän-
zende Altlastenuntersuchung" vom 06.05.2020 beigefügt, nicht mehrere Gutach-
ten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Die Flächen wurden in der Planzeichnung gekennzeichnet und in den textlichen Fest-
setzungen unter C.1 aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Bei den Schnitten handelt es sich um rein städtebauliche Schemaschnitte deren 
Maßstab keine Detailierung bezüglicher Bodenaufbauten darstellen. 
 
 
 
 
Zustimmung 
Der Anregung wurde gefolgt. Der Planteil wurde hinsichtlich der "Umgrenzungen der 
Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind" ge-
prüft. Die Flächen wurden entsprechend im Planteil kenntlich gemacht und in den 
Textteil entsprechend aufgenommen. 
 
Der Planteil, Textteil sowie die Begründung wurden bezüglich der Formulierungen zu 
den Altlasten und Altablagerungen angepasst. 
 
 
Zustimmung 
Der Anregung wurde gefolgt. Die Unterlagen wurden bezüglich der vorhandenen Gut-
achten zur Altlastensituation aktualisiert. 
 
Das Gutachten HPC 2152051(b) vom 06.05.2020 (Grundwassermonitoring) wird den 
Unterlagen beigefügt werden, sowie die aktuelle Sanierungskonzeption, dort werden 
alle bestehenden Analysenergebnisse zusammengefasst. 
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- Es wird außerdem in den Unterlagen auf einen Bericht von Arcadis vom 
31.03.2011 verwiesen. Vermutlich handelt es sich hierbei um den Bericht von Ar-
cadis vom 03.06.2014. 

 
B e a r b e i t e r : Frau Schaaf, Tel. 07151 - 501 2753 
 

Die Ergebnisse aus den früheren Untersuchungen von Arcadis sind in die Gutachten 
eingeflossen. Die Gutachten von Arcadis sind somit nicht mehr eigenständiger Be-
standteil des Bebauungsplanverfahrens. Ein Verweis entfällt in den Bebauungsplan-
unterlagen. 
 

 
Kommunale Abwasserbeseitigung 
 
In den vorgelegten Unterlagen zum Vorhaben wird auf eine Konzeption zur Regen-
wasserbewirtschaftung der Hübner Ingenieure GmbH vom November 2019 verwie-
sen. 
Diese Konzeption war unter anderem Gegenstand einer gemeinsamen Besprechung 
im Landratsamt Rems-Murr-Kreis am 10.12.2020, da aus Sicht des Landratsamtes 
Rems-Murr-Kreis derzeit noch ungelöste Probleme bzgl. folgender Punkte bestehen: 
 
1. Wie wird die Niederschlagswasserbeseitigung im Hochwasserfall gewährleistet? 

Gemäß der vorgelegten Konzeption ist die geplante Einleitung des Niederschlags-
wassers in die Murr ab einem HQ10 nicht mehr möglich. Weiter fehlen in diesem 
Zusammenhang noch Angaben zur Höhe der Einleitungsstelle sowie zur mögli-
chen Gefährdung baulicher Einrichtungen bei Regen und Hochwasser. 

 
2. Es wurde weiter vereinbart zu prüfen, ob eine Trennung der Drainagewasserablei-

tung und der Niederschlagswasserbewirtschaftung möglich ist. Das Ergebnis die-
ser Überprüfung liegt uns bis heute nicht vor. 

 
Auf Grund der o.g. offenen Fragen bestehen gegen das Vorhaben aus abwassertech-
nischer Sicht derzeit noch Bedenken. 
 
Eine abschließende Stellungnahme ist deshalb zum jetzigen Zeitpunkt aus abwasser-
technischer Sicht nicht möglich. 
 
B e a r b e i t e r : Herr Schneider, Tel. 07151 - 501 2758 
    Frau Stettenheim, Tel. 07151 - 501 2570 
 

 
 
 
Zustimmung 
Die noch offenen Fragen zur Regenwasserbewirtschaftung wurden gesondert in ei-
nem weiteren Abstimmungstermin mit den Fachbehörden erörtert. Ein abgestimmtes 
Konzept liegt vor. 
Im Textteil sind Dachbegrünungen verbindlich vorgeschrieben. Weitere textliche Fest-
setzungen sind diesbezüglich nicht notwendig. 
 

Gewässerbewirtschaftung  
 
Nach den vorgelegten Unterlagen tangiert das Vorhaben den Gewässerrandstreifen 
des Gewässers I. Ordnung Murr. Der Gewässerrandstreifen von fünf Metern (gemes-
sen ab der Böschungsoberkante) ist in den Planunterlagen darzustellen. Die nachfol-
genden gesetzlichen Bestimmungen sind einzuhalten und in den Textteil des Bebau-
ungsplans mitaufzunehmen: 
 

 
 
Ablehnung 
Der Gewässerrandstreifen war bereits im Vorentwurf dargestellt und in den textlichen 
Festsetzungen auf die Darstellung und das Verbot von baulichen Anlagen verwiesen. 
Die unter „D Nachrichtlich übernommene Festsetzungen auf Grund anderer Rechts-
vorschriften“, Nr. 2 „Wasserrecht“ gemachten Ausführungen sind ausreichend. 
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Da von dem Vorhabensbereich das Gewässer I. Ordnung Murr tangiert wird, sind die 
Vorgaben des Gewässerrandstreifens zu beachten. Nach § 38 Abs. 1 Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG) dient der Gewässerrandstreifen der Erhaltung und Verbesserung 
der ökologischen Funktionen oberirdischer Gewässer. Dieser umfasst nach § 38 Abs. 
2 WHG das Ufer und den Bereich, der an das Gewässer landseits der Linie des Mit-
telwasserstandes angrenzt. Bemessen wird der Gewässerrandstreifen ab der Linie 
des Mittelwasserstandes, bei Gewässern mit ausgeprägter Böschungsoberkante ab 
dieser. Nach § 29 Abs. 1 Wassergesetz für Baden-Württemberg (WG) ist der Gewäs-
serrandstreifen im Innenbereich fünf Meter breit.  
 
Die Errichtung von baulichen und sonstigen Anlagen im Gewässerrandstreifen ist 
nach § 29 Abs. 3 Wassergesetz für Baden-Württemberg (WG) verboten. 
 
Im Gewässerrandstreifen ist das Entfernen von standortgerechten Bäumen und 
Sträuchern, sowie das Neuanpflanzen von nicht standortgerechten Bäumen und 
Sträuchern laut § 38 Abs. 4 WHG verboten. In den Gewässerrandstreifen sind 
Bäume und Sträucher laut § 29 Abs. 2 WG zu erhalten, soweit die Beseitigung nicht 
für den Ausbau oder die Unterhaltung der Gewässer, zur Pflege des Bestandes oder 
zur Gefahrenabwehr erforderlich ist. 
Des Weiteren untersagt sind der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und die 
nicht nur zeitweise Ablagerung von Gegenständen. Nach § 29 Abs. 3 WG ist der Ein-
satz und die Lagerung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln in einem Bereich von 
fünf Metern verboten. Hiervon ausgenommen sind Wundverschlussmittel zur Baum-
pflege und Wildbissschutzmittel. 
 
Eine abschließende Stellungnahme kann erst nach Nachreichung der vollständigen 
Planung abgegeben werden. 
 
B e a r b e i t e r : Frau Klopfer, Tel. 07151 - 501 2702 
    Frau Stettenheim, Tel.  07151 - 501 2570 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Durch die festgesetzte Pflanzbindung wird diesem Sachverhalt Rechnung getragen. 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 

 
Hochwasserschutz und Wasserbau 
 
Nach den Hochwassergefahrenkarten (HWGK) wird der Planbereich zu einem gro-
ßen Teil bereits bei einem 50-jährlichen Hochwasserereignis (HQ50) der Murr über-
schwemmt und liegt somit im gesetzlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet. 
 
Entsprechend § 78 Abs. 3 WHG hat die Gemeinde in festgesetzten Überschwem-
mungsgebieten bei der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bauleitplänen für 
die Gebiete, die nach § 30 Absatz 1 und 2 oder § 34 des Baugesetzbuches zu beur-
teilen sind, in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 des Baugesetzbuches insbesondere 
zu berücksichtigen:  
1. die Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger, 

 
 
 
Kenntnisnahme 
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2. die Vermeidung einer Beeinträchtigung des bestehenden Hochwasserschutzes 
und 
3. die hochwasserangepasste Errichtung von Bauvorhaben. 
Dies gilt für Satzungen nach § 34 Absatz 4 und § 35 Absatz 6 des Baugesetzbuches 
entsprechend. 
 
Die Überschwemmungsverhältnisse wurden sowohl im zeichnerischen Teil als auch 
in der Begründung und in den textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan "Obere 
Walke, Teil I - Neufestsetzung im Bereich zwischen Gartenstraße und Murr" abge-
handelt. 
 
In der Begründung zum B-Plan muss das Kapitel 4.5 "Belange des Hochwasser-
schutzes" an einigen Stellen redaktionell überarbeitet werden. Im Abschnitt "Hoch-
wasser" entsprechen die Aussagen bezüglich der örtlichen Hochwasserschutzmaß-
nahmen in den Verbandskommunen nicht dem aktuellen Stand und sind anzupassen. 
Der örtliche Hochwasserschutz in Oppenweiler ist bereits seit längerem fertiggestellt. 
Die Maßnahmen in Sulzbach an der Murr und in Backnang sind im Bau und zum Teil 
schon weit vorangeschritten. Die örtlichen Hochwasserschutzmaßnahmen in Murr-
hardt befinden sich noch in der Planungsphase. Im Abschnitt "Hochwasserschutz" ist 
die Formulierung im ersten Absatz zu überarbeiten. Der Planbereich liegt nicht inner-
halb der Überflutungslinie der Murr bei einem 100-jährlichen Hochwasserereignis, 
sondern in einem gesetzlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet bzw. wird teil-
weise bei einem 100-jährlichen Hochwasserereignis (HQ100) der Murr über-
schwemmt. Außerdem stimmt das angegebene Datum des Gutachtens vom Ingeni-
eurbüro Winkler und Partner GmbH (IWP) nicht. Das Gutachten ist vom 15.11.2019. 
Das in der Begründung angegebene Datum vom 24.06.2020 bezieht sich auf ein 
Schreiben von IWP in dem mitgeteilt wird, dass trotz der vorgenommenen Änderun-
gen der Planung im Vergleich zu der Untersuchung aus dem Jahr 2019, immer noch 
ein Retentionsraumgewinn in der gleichen Größenordnung ermittelt wurde (Retenti-
onsraumgewinn, Stand Nov. 2019: 1150 m³; Retentionsraumgewinn, Stand Juni 
2020: 1140 m³). Somit ist auch der in der Begründung angegebene Retentionsraum-
gewinn von 1150 m³ auf 1140 m³ zu anzupassen. Des Weiteren wird darauf hinge-
wiesen, dass die im vorletzten Absatz genannte Rechtsgrundlage nicht mehr aktuell 
und entsprechend zu korrigieren ist. Seit Januar 2018 kann für Bauvorhaben in Über-
schwemmungsgebieten eine wasserrechtliche Ausnahmegenehmigung erteilt wer-
den, wenn die Voraussetzungen des § 78 Abs. 5 Satz 1 WHG erfüllt sind. 
 
In den textlichen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan 
werden im Teil A unter Ziffer 10.2 Vorgaben für bauliche Anlagen innerhalb der Flä-
che "Risikogebiet außerhalb von Überschwemmungsgebieten" gemacht. Allerdings 
ist diese Fläche weder in der Planzeichnung noch an anderer Stelle in den Unterla-
gen dargestellt. Eine entsprechende Ausweisung dieser Fläche muss in den Unterla-
gen noch ergänzt werden. Im Teil D sind unter Ziffer 3 textliche Anpassungen in Be-
zug auf die Begrifflichkeit "hochwassergefährdetes Gebiet" vorzunehmen, da diese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zustimmung 
Der Anregung wurde gefolgt. 
Das Kap. 4.5 der Begründung wurde entsprechend angepasst und ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zustimmung 
Der Anregung wurde gefolgt. 
Die Fläche für "Risikogebiet außerhalb von Überschwemmungsgebieten" (HQextrem) 
wurde im Planteil ergänzt. 
 
 
Der Textteil wurde unter Kap. „E Hinweise“ bezüglich der Begrifflichkeiten sowie der 
Rechtsgrundlage aktualisiert. 
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nicht mit dem novellierten Wassergesetz in Einklang steht. Hierbei handelt es sich um 
gesetzlich festgesetzte Überschwemmungsgebiete. Des Weiteren wird, wie auch in 
der Begründung zum Bebauungsplan, auf eine veraltete Rechtsgrundlage (§ 78 Abs. 
3 WHG) Bezug genommen. Auch dies ist entsprechend der aktuell geltenden Rechts-
lage zu ändern. 
 
Im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans (Stand 01.07.2020) stimmt die Farbge-
bung im westlichen Planbereich (Urbanes Gebiet) nicht mit der Farbgebung in der Le-
gende überein. Die ist zu korrigieren. Außerdem wird in der Legende noch ein Über-
schwemmungsbereich nach Rechtsverordnung nachrichtlich ausgewiesen. Die 
Rechtsverordnung wurde allerdings bereits vor einiger Zeit aufgehoben. Daher ist die 
Darstellung in der Zeichenerklärung anzupassen. Demgegenüber fehlt in der Le-
gende eine Ausweisung der Flächen, die für den Retentionsraumausgleich bei einem 
100-jährlichen Hochwasserereignis vorgesehen sind. Hierbei ist darauf zu achten, 
dass aus dem Plan eindeutig hervorgeht, dass auf diesen Flächen keine baulichen 
Anlagen (z.B. Spielgeräte) errichtet werden dürfen. 
 
Bei Berücksichtigung der oben genannten Belange bestehen gegen den Bebauungs-
plan keine Bedenken. 
 
Abschließend möchten wir noch darum bitten, um Konflikte im weiteren Planungspro-
zess zu vermeiden, die anstehenden Detailplanungen, insbesondere die Entwässe-
rung des gesamten Areals, rechtzeitig mit dem Landratsamt Rems-Murr-Kreis abzu-
stimmen. Diesbezüglich wird auf das Schreiben des Landratsamts Rems-Murr-Kreis 
vom 03.12.2019 an die Stadt Backnang sowie die Besprechung am 10.12.2019 mit 
allen am Planungsprozess Beteiligten Personen im Landratsamt verwiesen. 
 
B e a r b e i t e r :  
Frau Hett, Tel. 07151 - 501 2146 
Frau Stettenheim, Tel. 07151 - 501 2570 
 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, Zustimmung 
Der Anregung wurde gefolgt. 
Der Planteil wurde in der Legende bezüglich der Farbdarstellung des MU, der Be-
zeichnung des Überschwemmungsgebietes, sowie der Ausweisung von Retentions-
flächen angepasst. 
 
In Planteil und Legende wurden die Flächenzuweisung für Flächen, die für den Re-
tentionsraumausgleich bei einem 100-jährlichen Hochwasserereignis vorgesehen 
sind ergänzt. Zu Einschränkungen für bauliche Anlagen innerhalb der Retentionsflä-
che werden keine textlichen Festsetzungen getroffen, da die notwendigen Regelun-
gen über das Wasserrecht durchgesetzt werden.  
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme, Zustimmung 
Entsprechende Abstimmungen zu Detailplanungen erfolgen jeweils rechtzeitig mit 
dem LRA. 

Anlagen 2 Planfertigungen 
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05 Stadt Backnang – Amt für öffentliche Ordnung (Amt 30) Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Im neuen Plangebiet wird der ruhende Verkehr nunmehr vollständig innerhalb von 
Tiefgaragen untergebracht. Hierfür sind ausreichend Flächen vorgesehen. 
Auf der Oberen Walke soll ein „autoarmes“ Wohnquartier entstehen, das durch Maß-
nahmen des Mobilitätskonzeptes zusätzliche Anreize zum Autoverzicht setzt. Die 
Schaffung von zu viel Stellplätzen wäre in diesem Fall kontraproduktiv. 
 
Kenntnisnahme, Zurückweisung 
Möglichkeiten zum temporären Be- und Entladen sowie Anlieferung und Abfallent-
sorgung sind über die innere Promenade gegeben und im Bebauungsplan durch ein 
Fahrrecht gesichert. 
Darüber hinaus handelt es sich um private Flächen, auf denen der Eigentümer bei 
Bedarf ergänzende Regelungen treffen kann. 
 
Kenntnisnahme 
Es werden ausreichend Stellplätze vorgesehen. Je nach finaler Konzeption werden 
diese oberirdisch sowie unterirdisch bereitgestellt werden Die Zuordnung von Stell-
plätzen erfolgt letztendlich auf Ebene des Baugesuchs. 
 
Kenntnisnahme, Zustimmung 
Die Vorgartenzonen werden so gestaltet, dass jederzeit eine gute Einsehbarkeit in 
die Gartenstraße gegeben ist. Bezüglich der Vorgartenzonen wird ein Freiraumkon-
zept erarbeitet in der dieses Thema mit einfließt. 
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06 Stadt Backnang – Tiefbauamt (Amt 66) Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zustimmung 
Die Zufahrten werden, soweit nicht erforderlich, zurückgebaut. 
Die Gestaltung entlang der Gartenstraße mit Festlegung der Ein- und Ausfahrtsbe-
reiche wurde an die überarbeitete Planung angepass. Die konkrete Ausführung wird-
über einen städtebaulichen Vertrag geregelt. 
 
Das Merkblatt im Textteil unter Kap. D.3 wird aktualisiert. 
 
Die noch offenen Fragen zur Regenwasserbewirtschaftung wurden gesondert in ei-
nem weiteren Abstimmungstermin mit den Fachbehörden erörtert. Ein abgestimmtes 
Konzept liegt vor. 
Im Textteil sind Dachbegrünungen verbindlich vorgeschrieben. Weitere textliche 
Festsetzungen sind diesbezüglich nicht notwendig. 
 
Hierzu sind Regelungen in den städtebaulichen Vertrag aufgenommen worden. 
 

  



Seite 18 von 64 

07 Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V. (LNV), 
     Arbeitskreis Rems-Murr-Kreis als Dachverband der Naturschutzverbände,       
     Naturschutzbund Deutschland (NABU), Ortsgruppe Backnang und des Bund  
     für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND), Ortsgruppe Backnanger  
     Bucht 

Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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zu Absatz 1 und 2: Kenntnisnahme 
 
zu Spiegelstrich 1: Kenntnisnahme, Zustimmung 
Die entsprechenden Gutachten liegen dem Entwurf bei. Die Vorlage zum Auslegungsbe-
schluss und zu Offenlage der Planung ist sachlich und rechtlich nicht zu beanstanden. 
 
zu Spiegelstrich 2: Kenntnisnahme 
Die grundsätzliche Bebaubarkeit wurde bereits geklärt und bejaht. Lediglich bezüglich der 
technischen Vorgaben bestand noch Abstimmungsbedarf. 
 
zu Spiegelstrich 3: Kenntnisnahme 
 
zu Spiegelstrich 4 und 5: Kenntnisnahme 
Dem Bebauungsplan liegt ein städtebaulicher Rahmenplan zugrunde, welcher vom Ge-
meinderat beschlossen wurde. Der Rahmenplan mit seinem Nutzungskonzept von Woh-
nen und Arbeiten im Quartier sah ca. 370 geplante reine Wohneinheiten (BGF-Über-
schlag) sowie großflächige Freiräume für Erholung und Aufenthalt sowie einen Standort 
für eine Quartiersgarage vor. Der Rahmenplan wurde vom Gemeinderat unter Vorbehalt 
der Prüfung der Funktionalität, Lage und Praktikabilität der Quartiersgarage beschlossen. 
Nach Abschluss der Prüfung entfällt nunmehr die Quartiersgarage aufgrund ihres sehr 
dezentralen Standortes im Quartier zugunsten von mehr Wohn- und Freiraum. Der ru-
hende Verkehr wird somit zum Großteil unterirdisch untergebracht. Im Quartier sind mit 
dem zusätzlichen Wohnbaustein nunmehr ca. 450 WE geplant. 
Im Mobilitätskonzept bzw. bei der Verkehrsermittlung sind nunmehr der geplante Pflege-
standort mit seinen geplanten 75 Wohneinheiten sowie zusätzlichen Altenwohnungen in 
den Obergeschossen sowie das zusätzliche Wohngebäude anstelle der Quartiersgarage 
berücksichtigt. Bei einer auf das Gesamtgrundstück bezogenen GRZ von ca. 0,27 sowie 
GFZ von 1,05 für das Urbane sowie Allgemeine Wohngebiet zusammen kann hier eine 
Ghettobildung sowie Sprengung eines städtebaulich, qualitätvollen Rahmens nicht nach-
vollzogen werden. Darüber hinaus wurde noch für die einzelnen Baufenster die zulässige 
Geschossfläche in m² festgesetzt um die Umsetzung des städtebaulichen Konzepts zu 
sichern.  Es werden im Quartier ausreichend private Freiflächen sowie großflächige, ge-
staltete Freiflächen mit öffentlichem Charakter für die Bewohner zur Verfügung gestellt. 
Für die Quartiersdichte gibt ebenso der Regionalplan für Backnang als Mittelzentren eine 
verbindliche regionalplanerische Mindest-Bruttowohndichte vor. Die Regionalplanung for-
dert für Backnang mindestens 80 Einwohner je Hektar. Es ist zudem eine DGNB- Nach-
haltigkeitszertifizierung (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) vorgesehen. Zu 
den Kernthemen zählen hierbei Klimaschutz (z.B. möglichst geringen CO2-Ausstoß in 
Planung und Bau sowie späteren Nutzung), Klimaanpassung und Resilienz (z.B. Bio-
diversität, Mobilitätsmanagement-Strategien für autofreie Quartiere, u.a.). 
 
zu Spiegelstrich 6: Kenntnisnahme 
Die Themen zu Altlasten und Grundwasser werden von erfahrenen Fachgutachtern und 
Ingenieuren erarbeitet und begleitet sowie mit den zuständigen Fachämtern abgestimmt. 
Sie werden soweit sie bebauungsplanrelevant sind zum Entwurf vorgelegt. 
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Kenntnisnahme 
Das Bebauungsplan-Verfahren befand sich mit der Frühzeitigen Beteiligung im Vor-
entwurfs-Stand. In diesem Verfahrensschritt sollen die Bürger und Träger öffentli-
cher Belange über Ziele, Zwecke der Planung unterrichtet werden. Zu diesem Ver-
fahrensschritt mussten noch keine Gutachten vorliegen. 
Die notwendigen Gutachten liegen zum Entwurf vor. Die Vorlage zum Auslegungs-
beschluss und zur Offenlage der Planung ist sachlich und rechtlich nicht zu bean-
standen. 
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Kenntnisnahme 
Auf Seite 4 und 5 der abgegebenen Stellungnahme erfolgt eine Zusammenfassung 
aller Anregungen und „Forderungen“, welche auf den folgenden Seiten der abgege-
benen Stellungahme vertiefend erläutert werden. Eine Stellungnahme zu den jeweili-
gen genannten „Forderungen“ erfolgt an entsprechender Stelle der Abwägungsta-
belle, wo die einzelnen Forderungen erläutert werden. 
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Kenntnisnahme 
Auf Seite 4 und 5 der abgegebenen Stellungnahme erfolgt eine Zusammenfassung 
aller Anregungen und „Forderungen“, welche auf den folgenden Seiten der abgege-
benen Stellungahme vertiefend erläutert werden. Eine Stellungnahme zu den jeweili-
gen genannten „Forderungen“ erfolgt an entsprechender Stelle der Abwägungsta-
belle, wo die einzelnen Forderungen erläutert werden. 
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Zu Punkt 1 Altlasten im Boden: 
 
Kenntnisnahme 
In der Ergänzenden Altlastenuntersuchung (von HPC Stand: 06.05.2020) wurde u.a. 
der Wirkungspfad Boden – Mensch untersucht. 
 
Auszug aus dem Gutachten: 

„ Im Zuge der aktuellen Untersuchungen auf dem Areal wurden im Untergrund zahl-
reiche Analysenwerte ermittelt, welche bezüglich der Prüfwerte für den Wirkungs-
pfad Boden - Mensch erhöht sind. ... Im Zuge der Entwicklung des Areals ist vor-
gesehen, dass prinzipiell keine derzeit anstehenden Böden im Wirkbereich für 
den Pfad Boden - Mensch belassen oder wieder eingebaut werden. Durch bauli-
che Maßnahmen wird eine Gefährdung über den Wirkungspfad Boden - Mensch 
ausgeschlossen. 
 
Für die Nutzung der Fläche (hier Gewerbe oder Wohnen) ist nach den gesetzlichen 
Regelungen der Wirkungspfad Boden-Mensch relevant. Im Zuge der Entwicklung 
des Areals werden die für diesen Wirkungspfad relevanten Böden in einer Tiefe bis 
mindestens 0,5 m unter künftiger Geländeoberkante aus sauberem Material herge-
stellt, so dass die relevanten Nutzungen ohne eine Gefahr für Menschen möglich 
sein werden. Böden in größeren Tiefen besitzen für den Wirkungspfad Boden-
Mensch keine Exposition. 
 
Böden aus größeren Tiefen besitzen somit lediglich eine Relevanz für den Wirkungs-
pfad Boden-Grundwasser. 
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Z-Werte sind abfallrechtliche Zuordnungswerte und dienen der Regelung zur Entsor-
gung und zum Einbau von mineralischen Materialien. Sie unterliegen dem vorsor-
genden Bodenschutz, weshalb diese bei der Altlastenbearbeitung nur ergänzend 
Anwendung finden. Auch sind sie nicht primär anzuwenden, um Altlastensanierun-
gen zu bewerten, veranlassen oder als Sanierungszielwert verwendet zu werden.  
 
Primär sind bei der Gefährdungsabschätzung von Altlasten und der Altlastensanie-
rung die Prüfwerte der Bundesbodenschutzverordnung für den Ort der Beurteilung 
und für die entsprechenden Wirkungspfade anzuwenden. Ziel der Sanierung ist, eine 
Gefährdung über die relevanten Wirkungspfade Boden-Mensch und Boden-Grund-
wasser mit verhältnismäßigen Mitteln zu unterbinden.  
 
Im vorliegenden Projekt können die Gefährdungen mit den beschriebenen Mitteln 
vollständig abgewendet werden, ohne dass alle Belastungen im Boden auf das Ni-
veau der Vorsorgewerte abgesenkt werden müssen. Insofern ist ein schadloses Be-
lassen von Bodenbelastungen in Bereichen mit Versiegelungen möglich, ohne dass 
daraus eine nicht hinnehmbare Gefahr für die Schutzgüter entsteht. 
 
Im Bereich der Retentionsmulde ist eine Niederschlagsversickerung in das Grund-
wasser möglich. Deshalb werden hier alle Bodenbelastungen, die eine Gefahr für 
das Grundwasser darstellen können, mittels Bodenaustausch beseitigt. Die Sanie-
rungszielwerte hierfür sind die Prüfwerte der BBodSchV für den Ort der Beurteilung. 
Für den Wirkungspfad Boden-Mensch werden die Prüfwerte für die Nutzung Kinder-
spielflächen angesetzt. 
 
Die in Bezug auf die Altlasten anzuwendenden Bewertungsmaßstäbe finden sich 
ausführlich im Gutachten HPC 2195635(1b) vom 06.05.2020. 
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Im Bereich der Kinderspielfläche wird der Oberboden aus neuem, unbelastetem Ma-
terial neu hergestellt, die Prüfwerte für Kinderspielflächen werden somit eingehalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Die Kanalerneuerung in diesem Bereich wurde geologisch begleitet. Durch Hauf-
werksbildung und Materialprüfung wurde eine fachgerechte Entsorgung des Aus-
hubs entsprechend der Belastungen vorgenommen. Die Entsorgung erfolgte durch 
eine Fachfirma. Die Themenbereiche bzw. der Umgang mit Altlasten, Grundwasser 
sowie Entwässerung im Plangebiet werden durch Fachgutachten sowie durch erfah-
rende Ingenieure begleitet und entsprechend mit den zuständigen Fachbehörden 
abgestimmt. Belastetes Bodenmaterial wird und muss entsprechend den gültigen 
Richtlinien behandelt werden. Es ist nicht ersichtlich inwiefern hierbei Unterlagen 
zum genehmigten Pumpwerk benötigt werden. Die Leitungssanierung und der Bau 
des Pumpwerks sind nicht Bestandteil des Bebauungsplan-Verfahrens. 
Die Lage der Leitungen ist bei der Planung berücksichtigt worden.  
Die Errichtung des Pumpwerkes wurde mit den entsprechenden Fachämtern abge-
stimmt. Es wurde somit sach- und fachgerecht errichtet und genehmigt.  
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Sanierungsziel der Maßnahme ist die Einhaltung der bodenschutzrechtlichen Vorga-
ben. Die Z-Werte sind abfallrechtliche Zuordnungswerte und dienen der Regelung 
zur Entsorgung und zum Einbau von mineralischen Materialien. Sie unterliegen dem 
vorsorgenden Bodenschutz, weshalb diese bei der Altlastenbearbeitung nur ergän-
zend Anwendung finden. 
 
Eine fachgutachterliche Begleitung der Maßnahme ist behördlicherseits gefordert.  
 
Eine vollständige Entsorgung sämtlichen belasteten Materials wäre unverhältnismä-
ßig und mit den geltenden gesetzlichen Regelungen nicht gedeckt. Eine Vorgabe, 
dass der Boden in einem Wohngebiet oder nach einer Sanierung vollständig unbe-
lastet sein soll, existiert nicht, sondern lediglich, dass von den Böden über die ver-
schiedenen Wirkungspfade keine Gefahren mehr ausgehen. Letzteres ist aber über 
die geplanten Maßnahmen sichergestellt, so dass weitergehende Maßnahmen nicht 
erforderlich sind. 
 
Zu Punkt 2 Altlasten im Grundwasser: 
 
Kenntnisnahme 
Die Planungen zur Oberen Walke laufen seit mehreren Jahren. Bezüglich Altlasten 
und Grundwasser liegen mehrere Gutachten vor (auch vom Vorgänger-BP). Diese 
jeweiligen Fachgutachten mit den darin vorgeschlagenen Maßnahmen wurden den 
entsprechenden Fachämtern vorgestellt. Zahlreiche Abstimmungstermine sind be-
reits erfolgt. Die Ergebnisse entsprechender Kommissionen fließen wiederum in die 
Planungen zum Baugebiet ein. 
Das Bebauungsplan-Verfahren befand sich mit der Frühzeitigen Beteiligung im Vor-
entwurfs-Stand. In diesem Verfahrensschritt sollen die Bürger über Ziele, Zwecke 
der Planung unterrichtet werden. Zu diesem Verfahrensschritt mussten noch keine 
Gutachten vorliegen. 
Die Bewertungskommission hat am 09.09.2020 getagt und die Fläche bewertet. 
Demnach ist das Grundwassermonitoring fortzuführen. Zudem ist baubegleitend ein 
verdichtetes Beprobungsraster vorgegeben. Zudem ist der Abschlussbericht des 
Grundwassermonitorings nur den Fachbehörden vorzulegen und ist kein zwingender 
Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens. 
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Kenntnisnahme 
Die Folienabdeckung soll eine Niederschlagsversickerung verhindern. Aus Verhält-
nismäßigkeitsgründen ist diese temporäre Maßnahme in Abstimmung mit der Bo-
denschutzbehörde erfolgt.  
Gleichzeitig sorgt diese Abdeckung (indirekt) dafür, dass keine Vegetation aufkommt 
und somit neue Habitate schafft.  
 
 
 
Kenntnisnahme 
Die Themenbereiche Altlasten, Grundwasser, Entwässerung werden von erfahrenen 
Fachgutachtern und Ingenieuren erarbeitet und begleitet sowie mit den zuständigen 
Fachämtern abgestimmt. Abschließende Planungen und Konzepte liegen zum Ent-
wurf vor und können eingesehen werden. 
 
Die Grundwasserfließverhältnisse wurden im Zuge des Grundwassermonitorings 
ausgiebig untersucht und dabei Wasserhoch- und -niedrigstände gemessen. Für die 
relevanten Zustände wurden Grundwassergleichenpläne erstellt und für die Bewer-
tung verwendet. Das Grundwasser im ersten Aquifer erschließt quartäre Talablage-
rungen, die jedoch ohne wesentliche Trennlage an den Grundwasserleiter des Obe-
ren Muschelkalk angeschlossen sind. Dass sich im Untersuchungszeitraum höhere 
und geringere Schadstoffkonzentrationen messen lassen, ist völlig normal in natürli-
chen, heterogen und anisotrop aufgebauten Grundwassersystemen. Durch die Gut-
achten wird prognostiziert, dass durch die Baumaßnahme eine Verbesserung der 
Grundwasserqualität erreicht werden kann. Dass die Prüfwerte kurzfristig eingehal-
ten werden können, ist nicht mit Sicherheit vorherzusagen. Dies wäre auch bei ei-
nem vollständigen Aushub der oberen Bodenschichten nicht gewährleistet, da sich 
die Schadstoffe während der langjährigen Gerbereinutzung bis in die Kluftsysteme 
des Muschelkalk-Aquifers ausgebreitet haben. Deshalb sind die durch den Gutach-
ter vorgeschlagenen und in der Bewertungskommission beschlossenen Maßnahmen 
eine Abwägung unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit und der Wirksam-
keit.  
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zu den einzelnen Forderungen zu Punkt 2 Altlasten im Grundwasser siehe auch 
oben. 
 
Eine Sanierung der Fläche Obere Walke durch einen vollständigen Bodenaustausch 
wäre unter Wahrung der bodenschutzrechtlich vorgegebenen Verhältnismäßigkeit 
nicht gegeben.  
 
Die Grundwassermessstellen, die für das weitere Grundwassermonitoring benötigt 
werden, bleiben erhalten oder werden ersetzt. 
 
 
Zu Punkt 3.1 Fledermäuse: 
 
Kenntnisnahme 
Die Untersuchungen zu Fledermäusen wurden seinerzeit durch eine erfahrene Fle-
dermauskundlerin vorgenommen, der die fachspezifischen Anforderungen bekannt 
sind. Dies wurde umfassend abgearbeitet.  
Die Untersuchungen zum Artenschutz wurden jedoch aktualisiert und liegen zum 
Bebauungsplan-Entwurf aus. Hierbei erfolgte neben einer ergänzenden Überprüfung 
zum Vorkommen der Zauneidechse, eine Plausibilitätsprüfung zu Fledermäusen so-
wie Schmetterlingen. Die Ergebnisse wurden bei einem gemeinsamen Termin per 
Videokonferenz am 19.11.2020 mit dem LRA, dem Fachplaner, Vertretern des 
NABU/BUND, der Stadt und dem Eigentümer erörtert. Von Seiten des LRA sind die 
Untersuchungen schlüssig und nachvollziehbar. Das Plangebiet wurde Betreff des 
Artenschutzes hinreichend untersucht. Eine erneute umfassende Untersuchung ist 
nicht notwendig. 
Die Ergebnisse des Gutachtens sind in den Umweltbericht und die Begründung ein-
geflossen sowie im Textteil unter „Ziff. 11 Artenschutz“ Vermeidungsmaßnahmen 
zum Schutz von Fledermäusen aufgenommen. Vor Abriss von Gebäuden ist hierbei 
zuvor eine Inspektion und ggf. eine Ausflugskontrolle erforderlich. 
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Laut Aussage des Gutachters muss eine erneute Inspektion der Gebäude nur dann 
erfolgen, wenn der Abriss in den Sommermonaten geplant ist. Ein Winterquartier 
kann im vorliegenden Fall ausgeschlossen werden, da keine Einflugmöglichkeiten in 
Kellerräume bestehen und die Dachböden oder Hallen keinen Schutz vor Frost oder 
Zugluft oder Helligkeit bieten. Folglich ist eine Inspektion bei einem Abriss in den 
Wintermonaten (November bis Ende Februar) nicht erforderlich. 
 
Zu Punkt 3.2 Zauneidechsen: 
 
Kenntnisnahme und Zurückweisung 
Die Durchführung der Erhebung zur Zauneidechse erfolgte nach den gängigen, an-
erkannten Untersuchungsmethoden durch mittlerweile mehrere fachkundige und er-
fahrene Beteiligte, jedoch nicht von Frau Dipl. Biol. Katja Wallmeyer, welche eine er-
fahrene Fledermauskundlerin ist und die Untersuchungen zu den Fledermäusen im 
Quartier vorgenommen hat. 
 
Aufgrund der Zaunschäden und dessen Überwucherungen, sowie der Sichtung von 
Zauneidechsen innerhalb sowie randlich des Plangebietes wurde eine erneute arten-
schutzrechtliche Prüfung sowie Plausibilisierung und Aktualisierung der bereits vor-
handenen Gutachten zum Artenschutz vorgenommen. Der Untersuchungsrahmen 
wurde mit dem LRA abgestimmt. Die ergänzende Überprüfung zum Vorkommen der 
Zauneidechse liegt zum Bebauungsplan-Entwurf vor. 
Die Ergebnisse der ergänzenden Untersuchung zum Artenschutz wurden bei einem 
gemeinsamen Termin per Videokonferenz am 19.11.2020 mit dem LRA, dem Fach-
planer, Vertretern des NABU/BUND, der Stadt und dem Eigentümer erörtert. Von 
Seiten des LRA sind die Untersuchungen schlüssig und nachvollziehbar. Das Plan-
gebiet wurde Betreff des Artenschutzes nunmehr hinreichend untersucht. Die Ergeb-
nisse fließen in den Bebauungsplan-Entwurf ein. 
 
Die Gutachten werden, wie üblich bei der Stadt Backnang, durch qualifizierte Fach-
gutachter erstellt, denen die fachspezifischen Anforderungen an die Gutachten be-
kannt sind und diese umfassend abgearbeitet werden.  
 
Die Erstellung des Gutachtens orientierte sich bei der Methodik zur Erfassung von 
Zauneidechsen an dem Standardwerk von Albrecht et al. 2014. Gemäß Methoden-
blatt R1 sind dabei 4 Begehungen im Zeitraum März bis Oktober vorgesehen. Nach 
den Kartierungserfahrungen (> 20 Jahre) des Gutachters sind für die Kartierung von 
Zauneidechsen die Monate Mai, Juni und August, September sehr erfolgverspre-
chend. Der Zeitraum wurde im Jahr 2018 vollständig abgedeckt, im Jahr 2020 wur-
den u.a. die wichtigen Monate Juni und September berücksichtigt. Zu den Wetterbe-
dingungen finden sich bei Albrecht et al. (2014) folgende Angaben: kein Nieder-
schlag, 22 – 30°C. 
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Das in der Stellungnahme zitierte „Methodenhandbuch zur Artenschutzprüfung in 
Nordrhein-Westfalen“ (Auftragnehmer FÖA) ist hierbei nicht maßgeblich! 
 
Neben dem benannten Standardwerk von Albrecht et al. 2014 und dessen Metho-
denblättern floss wie erwähnt in die Kartiermethodik auch die langjährige Erfahrung 
(> 20 Jahre) des Gutachters ein, wo und unter welchen Witterungsbedingungen und 
Tageszeiten gesucht wurde. Nach Aussage des Gutachters ist die Vorstellung, dass 
die Tiere nur bei bestimmten Temperaturwerten (18 – 19°C) sichtbar wären, und ab 
20°C völlig verschwinden, fachlich abwegig und deckt sich in keiner Weise mit seriö-
sen Kartiererfahrungen. Zauneidechsen können den ganzen Tag kartiert werden, 
wenn geeignete Witterungsbedingungen vorherrschen. Sie sind auch in ihren Ver-
stecken zu finden (Müll, Holzplatten, Folien, flache Steine etc.).  
 
Die Herleitung der Wetterdaten aus dem Internet über timeanddate.de ist Theorie. 
Der Gutachter war jedoch in der Realität vor Ort. Seine ermittelten Temperaturen 
wurden über den offenen Flächen gemessen. 
 



Seite 31 von 64 

 

 
 
 
 
 
zu Punkt 3.2 Zauneidechsen siehe oben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme und Zurückweisung 
Für das Jahr 2018 liegen keine Hinweise auf ein Vorkommen von Eidechsen auf 
dem Gelände vor, auch keine Jungtier-Beobachtungen. Es kann, wie im ergänzen-
den Gutachten zum Artenschutz beschrieben, das sporadische Einstreuen einzelner 
Individuen in die Randbereiche nicht völlig ausgeschlossen werden. Pflegemaßnah-
men oder Instandhaltungsmaßnahmen wie sie etwa auch an Straßen- oder Bahnbö-
schungen und in Kleingärten etc. erfolgen, gehören für diese einzelnen Individuen 
zum allgemeinen Lebensrisiko. Im vorliegenden Fall wird nunmehr suggeriert, dass 
Tiere durch das erforderliche Auslegen von Folien zu Schaden gekommen seien. 
Betroffen wären überwinternde Tiere. Aus den Befunden der Kartierungen des Gut-
achters ergaben sich hierfür jedoch keine Hinweise, die Folien wurden ebenfalls viel-
fach an etlichen Stellen auf Eidechsenvorkommen überprüft. Individuelle Verluste 
wären, wenn überhaupt, sehr seltene Ereignisse und dürften im Bereich des allge-
meinen Lebensrisikos liegen. 
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Kenntnisnahme 
Der Reptilien-Schutzzaun war 2020 stellenweise in einem schlechten Zustand, teils 
niederliegend oder so mit Pflanzen überwachsen, dass Eidechsen den Zaun ohne 
größere Mühe überwinden und in das Plangebiet hätten eindringen können. Auf-
grund der Zaunschäden und dessen Überwucherungen, sowie der Sichtung von 
Zauneidechsen innerhalb sowie randlich des Plangebietes wurde eine erneute arten-
schutzrechtliche Prüfung sowie Plausibilisierung und Aktualisierung der bereits vor-
handenen Gutachten zum Artenschutz vorgenommen. Der Untersuchungsrahmen 
wurde mit dem LRA abgestimmt.  
Die Ergebnisse der ergänzenden Untersuchung zum Artenschutz wurden bei einem 
gemeinsamen Termin per Videokonferenz am 19.11.2020 mit dem LRA, dem Fach-
planer, Vertretern des NABU/BUND, der Stadt und dem Eigentümer erörtert. Von 
Seiten des LRA sind die Untersuchungen schlüssig und nachvollziehbar. 
Der Schutzzaun wurde zwischenzeitlich Instand gesetzt und wird regelmäßig auf 
seine Funktionsfähigkeit hin geprüft werden. 
 
 
Zu Punkt 3.3 Schmetterlinge: 
 
Kenntnisnahme 
Hier muss etwas richtiggestellt werden. Die benannte Biologin Frau Dipl. Biol. Katja 
Wallmeyer, ist eine erfahrene Fledermauskundlerin und hat die Untersuchungen zu 
selbigen im Plangebiet getätigt.  
Bereits im Jahr 2016 gab es keine Hinweise auf das Vorkommen des Großen Feuer-
falters oder des Nachtkerzenschwärmers obwohl sich auf den Ruderalflächen des 
Plangebiets durchaus Wirtspflanzen der beiden Arten eingefunden hatten. Allerdings 
wurden, wie in der abgegebenen Stellungnahme benannt, für die Erfassung des 
Großen Feuerfalters nicht optimale Zeiträume beachtet. In der erneuten Untersu-
chung im Jahr 2020 lag der Fokus der Überprüfung zwar bei den Zauneidechsen, in 
Abstimmung mit dem LRA wurden jedoch die Aussagen der bestehenden Untersu-
chungen auf ihre Gültigkeit plausibilisiert. Bei den Begehungen am 21.07.2020 so-
wie am 07.09.2020 und am 21.09.2020 wurde auf Imagines des Großen Feuerfalters 
geachtet. Eine Suche nach Eigelegen oder Raupen erübrigte sich weitestgehend, da 
sich die Flächen gegenüber den Jahren 2016 und 2018 durch die Auslage von Fo-
lien erheblich verändert hat, und potenzielle Wirtspflanzen der Gattung Rumex kaum 
noch vorhanden waren. Eine stichprobenartige Überprüfung der Pflanzen nach cha-
rakteristischen Fraßspuren oder nach Kotpellets der Raupen ergab jedoch keinen 
Hinweis auf ein Vorkommen des Falters. 
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Kenntnisnahme und Zurückweisuung 
Mit der „Ergänzenden Überprüfung zum Vorkommen der Zauneidechse, eine Plausi-
bilitätsprüfung mit Anmerkungen zu den Fledermäusen und Schmetterlingen“ vom 
Büro Stauss & Turni, Tübingen mit Stand vom 23.10.2020, liegen nunmehr alle not-
wendigen Gutachten zum Artenschutz mit entsprechend durchzuführenden und ein-
zuhaltenden Maßnahmen vor.  
Die daraus resultierenden Vermeidungs-Maßnahmen wurden in die textlichen Fest-
setzungen aufgenommen. 
 
 
 
 
 
Zu Punkt 4 Hochwasserproblematik: 
 
Kenntnisnahme 
Solange keine fortgeschriebenen Hochwassergefahrenkarten im Einzugsgebiet der 
Murr vorliegen, sind die Hochwassergefahrenkarten aus dem Jahr 2010, zur Bewer-
tung, ob Vorhabenbereiche im festgesetzten Überschwemmungsgebiet liegen oder 
nicht, heranzuziehen. Die Hochwassergefahrenkarte aus dem Jahr 2010 stellt somit 
die derzeit gültige Abgrenzung des Überschwemmungsgebietes dar. 
Allerdings haben die Hochwassergefahrenkarten des Landes Baden-Württemberg 
rechtlich eine deklaratorische Wirkung, was bedeutet, dass sofern Kenntnisse von 
einer abweichenden Überflutungssituation vorliegen, diese heranzuziehen sind. 
Nachdem auf dem Areal der Oberen Walke nach der Veröffentlichung der Hochwas-
sergefahrenkarten im Jahr 2010 massive topografische Veränderungen stattgefun-
den haben, wird im Daten- und Kartendienst der LUBW für diesen Bereich auf eine 
mögliche Änderung und Fortschreibung verwiesen. Der zugehörige Meldungstext 
lautet wie folgt: 
„Im Bereich der "Oberen Walke" wurden teilweise Gebäude abgebrochen, zum Teil 
wieder neu errichtet sowie topographische Geländeveränderungen vorgenommen. 
Insofern ist die Hochwassergefahrenkarte in diesem Bereich nicht mehr aktuell. ALL-
GEMEINER HINWEIS: Der vorliegende 'mögliche Änderungsbedarf' gibt Hinweise 
auf bauliche Maßnahmen oder andere Sachverhalte, die eine Veränderung der er-
rechneten Überflutungsflächen bewirken können. Die Überprüfung auf Relevanz der 
Meldung und eine mögliche resultierende Änderung der Darstellung findet im Rah-
men der 
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Fortschreibung der HWGK statt. Die Eintragungen erheben keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Behörde.“ 
 
Dementsprechend wurde durch das Ingenieurbüro Winkler und Partner GmbH im 
Februar 2016, in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Stuttgart, Herrn Steidle, 
eine neue HQ100-Linie ermittelt, die die auf diesem Gebiet vor Inkrafttreten des 
Wassergesetzes am 22.12.2013 erfolgten Geländeveränderungen berücksichtigt. 
 
Der entsprechende Rahmen zur Bemessung der Retentionsflächen wurde somit mit 
den zuständigen Fachbehörden abgestimmt. Auf dieser Grundlage wurden die je-
weiligen Ausführungen zum Hochwasserschutz durchgeplant und befinden sich in 
weiterer Abstimmung mit den Fachbehörden. 
Der mit der Bebauung verlorengehende Retentionsraum wird durch die geplanten 
Retentionsmulden beim HQ100 wertgleich innerhalb des Plangebietes ausgeglichen. 
Es entsteht gar ein Retentionsraumgewinn von ca. 1.140 m3. 
Der Retentionsausgleich erfolgt vollständig auf Flächen der DIBAG. 
 
Es ist nicht korrekt, dass aufgrund der Erfahrungen beim Hochwasser 2011 mit er-
heblich höheren Hochwasserpegeln zu rechnen ist. Beim Hochwasser 2011 wurde 
Oberstrom der Brücke Annonaystraße am Flusskilometer 22+570 der Murr eine 
Hochwassermarke mit 244,68 m ü.NN aufgenommen. Der in der Hochwassergefah-
renkarte für das HQ100 berechnete Wasserstand liegt mit 244,64 m ü.NN in gleicher 
Größenordnung. 
Die geplanten EFHs sind entsprechend der gutachterlichen Empfehlungen festge-
setzt. In der weiteren Bearbeitung wurde für alle Gebäude eine EFH festgelegt, die 
ein Freibord von 0,50 m berücksichtigt. 
 
zu Punkt Hochwasserschutz: 
 
Kenntnisnahme,  
 
Die Retentionsfläche, auf der der vollständige Retentionsraumverlust für das Bauge-
biet erfolgt, ist im Besitz der DIBAG. 
 
Ein Freibord von 0,50 m ist durchgängig eingehalten (s.o.) 
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Zu Punkt 5 Mobilitätskonzept : 
 
Kenntnisnahme 
 
Kenntnisnahme 
Im Geltungsbereich sind öffentliche Verkehrsflächen festgesetzt, welche sich im Ei-
gentum der Stadt Backnang befinden. Die innere Erschließung des Baugebietes er-
folgt über private Flächen, welche teilweise mit Rechten für die Allgemeinheit belas-
tet sind. 
 
Der Verfasser des Mobilitätskonzeptes ist das Ingenieurbüro brenner BERNARD in-
genieure, dies ist den jeweiligen Folien rechts oben zu entnehmen. Die Bearbeiterin 
sowie der Bearbeiter sind der ersten Folie zu entnehmen. Im Bebauungsplan kön-
nen keine Maßnahmen zur Umsetzung eines Mobilitätskonzeptes festgesetzt wer-
den. Diese werden vertraglich an anderer Stelle zwischen Stadt und Eigentümer ge-
sichert werden. Das Mobilitätskonzept beinhaltet Bausteine welche aus städtischen 
und politischen Zielen abgeleitet sind. Das Busangebot ist dabei in der Trägerschaft 
des Landkreises. Die von Gemeinderat beschlossene Stellungnahme zur Fortschrei-
bung des Nahverkehrsplans beinhaltet die verbesserte Taktanbindung an die beiden 
innerstädtischen Potentiale Obere Walke und Backnang West, so dass diese zur 
Aufsiedlung bereitstehen können. 
 
Die Maßnahmen zur verbesserten Radanbindung sind in der gesamtstädtischen Ra-
dinfrastrukturkonzeption verankert. In Teilen sind verbesserte Anbindungen bereits 
umgesetzt und in Planung. Über weitere Umsetzungsmaßnahmen wird jährlich ent-
schieden. 
 
Die Verkehrszahlen basieren auf dem Verkehrsmodell der Stadt Backnang (2017) 
und Verkehrszählungen aus den letzten Jahren und sind somit voll umfänglich aus-
sagekräftig. In den vorgelegten Unterlagen sind die Spitzenstunden dargestellt. Sie 
waren vor allem für die Aussagen zur Leistungsfähigkeit des Kreisverkehrs zwin-
gend notwendig.  
 
Kenntnisnahme 
Es werden ausreichend Fahrradabstellplätze im Quartier vorgesehen. Ebenso sind 
voraussichtlich an 3 Standorten sogenannte Mobil-Punkte (E-Ladestationen, Car-
sharing, Bikesharing) an zentralen Stellen im Plangebiet geplant. 
Die weiteren Anregungen beziehen sich teilweise auf Themen außerhalb des Plan-
gebietes und sind nicht Bestandteil der Planung. 
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Die Aufteilung der Verkehrsfläche (Gartenstraße) ist nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplans. Unabhängig davon handelt es sich in der Gartenstraße nicht um Fahr-
radstreifen sondern um Schutzstreifen, die grundsätzlich nicht rot markiert werden. 
Für die Einrichtung eines Fahrradstreifens ist der Querschnitt der Gartenstraße nicht 
ausreichend. 
 
Zu Punkt 5 Mobilitätskonzept siehe oben. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Punkt 6 Frischluftgutachten: 
 
Zustimmung 
Zum Entwurf wurde ein Klimagutachten zu möglichen Auswirkungen auf die lokalkli-
matischen Verhältnisse in Form von Windfeldberechnungen (Durchlüftung, Kaltluft-
abflüsse). und der Besonnung untersucht. 
Mittels mikroskaligen Windfeldberechnungen wurden die bodennahen Durchlüf-
tungsverhältnisse bei mittleren jährlichen Anströmungen und die Belüftungsverhält-
nisse bei abendlichen Hangabwinden und nächtlichen Kaltluftabflüssen im Referenz-
fall (frühere gewerbliche Nutzung) und Planfall flächenhaft aufgezeigt. Für die weiter 
weg liegenden Siedlungsbereiche, d.h. ab ca. 100 m Abstand, ergeben sich keine 
relevanten Änderungen in den bodennahen Durchlüftungsverhältnissen im Planfall 
gegenüber dem Referenzfall. Insgesamt werden für das Plangebiet die ortsüblichen 
Windgeschwindigkeiten und damit Durchlüftungsverhältnisse wie in den Siedlungs-
bereichen nördlich der Gartenstraße ermittelt, so dass keine signifikanten Ver-
schlechterungen mit dem geplanten Bauvorhaben eintreten. 
In der Begründung wurden die Ergebnisse zusammengefasst. 
 
Ein Schnitt durch das 8-geschossige Gebäude oder Modellfotos werden nachge-
reicht.  
 
 
Zu Punkt 7 Lärmgutachten: 
 
Zustimmung 
Zum Entwurf wurde ein entsprechendes Schallgutachten erstellt. Die Ergebnisse 
flossen in die Bebauungsplanung ein. Es wurden in den Textteil unter Punkt 10 „Vor-
kehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen“ entsprechende Fest-
setzungen aufgenommen. 
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Zu Punkt 8 Wasserhaushaltsgesetz sowie Wassergesetz Bw: 
 
Zustimmung 
Der Anregung wurde gefolgt. Die HQ – extrem (Risikogebiet nach § 73 (1) WHG 
wird im Bebauungsplan - Entwurf dargestellt. 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Der entsprechende Rahmen zur Bemessung der Retentionsflächen wurde mit den 
zuständigen Fachbehörden abgestimmt. Auf dieser Grundlage wurden die jeweiligen 
Ausführungen zum Hochwasserschutz durchgeplant und befinden sich in weiterer 
Abstimmung mit den Fachbehörden (zur maßgeblichen HWGK siehe auch S. 33 der 
Abwägung Zu Punkt 4 Hochwasserproblematik). 
 
Der mit der Bebauung verlorengehende Retentionsraum wird durch die geplanten 
Retentionsmulden beim HQ100 wertgleich innerhalb des Plangebietes ausgeglichen. 
Es entsteht gar ein Retentionsraumgewinn von ca. 1.140 m3. 
Der Retentionsausgleich erfolgt vollständig auf den Flächen der DIBAG. 
 
Aus: „Ermittlung von Überflutungslinien und Retentionsraumverluste im Bereich der 
Oberen Walke in Backnang“, erstellt von IWP im Auftrag der DIBAG Industriebau AG 
vom 18. Februar 2016 ist Folgendes zur Erläuterung anzubringen: 
 
„Im Rahmen der Planfeststellungsverfahren zu den vom Wasserverband Murrtal ge-
planten Hochwasserschutzmaßnahmen in Sulzbach, Oppenweiler und Backnang 
wurden durch hydraulische Berechnungen die Veränderungen der Wasserspiegelhö-
hen für die Unterlieger ermittelt.  
 
Für den Bereich Sulzbach bis Burgstetten wurden von dem Institut für Wasser- und 
Umweltsystemmodellierung, Prof. Dr.-Ing. Silke Wieprecht, der Universität Stuttgart 
(IWS) ein instationäres, hydraulisches Modell aufgestellt und im technischen Bericht: 
„Instationäre eindimensionale Berechnungen an der Murr zwischen Schleißweiler 
und Burgstetten“ (01/2012) die Ergebnisse erläutert. Eine Aktualisierung anhand der 
Konkretisierung der Hochwasserschutzplanungen und eine Verlängerung der instati-
onären Berechnungen bis Kirchberg erfolgte im Rahmen der Untersuchung „Instatio-
näre Berechnungen zu den Auswirkungen der Hochwasserschutzmaßnahmen in 
Sulzbach, Oppenweiler und Backnang auf die Wasserspiegel in der Murr im Bereich 
von Burgstetten und Kirchberg“ (11/2013) durch IWP. 
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Die Berechnungen von IWP ergaben für den Bereich der Oberen Walke Wasser-
spiegelerhöhungen von bis zu 0,07 m beim HQ100 unter Berücksichtigung der Wir-
kung der Hochwasserschutzmaßnahmen in Sulzbach, Oppenweiler und Backnang 
(Variante SOB). Oberstrom des Stahlstegs zum Sportplatz (Brücke Villa Berg) bei 
Flusskilometer 23+042 kommt es durch die geplante Anhebung der Brückenunter-
kante zu einer Wasserspiegelabsenkung beim HQ100 von bis zu 0,02 m. 
 
Für HQ10 und HQ50 liegen keine instationären Berechnungen vor. Für die vorlie-
gende Untersuchung wurden vereinfacht die beim HQ100 ermittelten Wasserspiege-
länderungen angesetzt. Eine Zusammenstellung der verwendeten Wasserspiegella-
gen ist der Anlage 4 zu entnehmen. 
 
Die Berechnungen von IWP (11/2013) wurden vom Institut für Wasser- und Umwelt-
systemmodellierung, Prof. Dr.-Ing. Silke Wieprecht, der Universität Stuttgart (IWS) 
plausibilisiert. Die Plausibilisierung zeigte, dass eine Detaillierung des hydraulischen 
Modells für den Bereich der Oberen Walke sich nur geringfügig auf die Wasserspie-
gelunterschiede (im Mittel 1 cm) auswirken, so dass die Berechnung von IWP 
(11/2013) für die vorliegende Untersuchung angesetzt werden konnten.“ 
 
Zu den Auffüllungen: Kenntnisnahme und Zurückweisung  
 
Bezüglich der als „rechtswidrig“ bezeichneten Auffüllungen auf der Oberen Walke in 
den Jahren 2014 und 2016 wurde eine Umweltmeldung und Fachaufsichtsbe-
schwerde beim Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft vorgebracht. 
Die Umweltmeldung und erneute Fachaufsichtsbeschwerde zum Hochwasserschutz 
wurde seitens des Ministeriums geprüft. Mit Schreiben vom 14.11.2016 konnten 
nach erneuter Prüfung der Sach- und Rechtslage die hervorgebrachten Befürchtun-
gen u.a. der Rechtswidrigkeit ausgeräumt werden. 
 
Das Umweltministerium hat damals insbesondere festgestellt, dass 

• die im Jahre 2014 erfolgte Umlagerung von Erdmaterial außerhalb des fest-
gesetzten Überschwemmungsgebiets erfolgte, 

• die im Bau befindlichen bzw. geplanten Hochwasserpumpwerke nicht zu ei-
ner weiteren Zunahme der zu berücksichtigenden Gesamtabflussmenge 
führen, 

• zur benannten Zeit (November 2016) keine unrechtmäßigen Aufschüttun-
gen auf dem Gelände der Oberen Walke innerhalb des Überschwemmungs-
gebiets erfolgt sind und 

• aus Sicht des Umweltministeriums der Ansatz für die Berechnung des für 
die vorgesehene Bebauung erforderlichen Retentionsausgleichs nicht zu 
beanstanden ist. 

In der Stellungnahme des Ministeriums wurde festgehalten, dass hinsichtlich der  
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Frage, ob die 2014 erfolgten Auffüllungen außerhalb des festgesetzten Über-
schwemmungsgebietes umgelagert wurden, die tatsächliche aktuelle Situation vor 
Ort maßgebend war. Die damalige Situation vor Ort als Grundlage der Umweltmel-
dung, war durch das im Herbst 2015 durch das Vermessungsbüro GEO Ingeni-
eurservice durchgeführte Flächennivellement abgebildet. Durch Verschneidung des 
damals so neu erstellten Geländemodells mit Wasserspiegelhöhen, unter Berück-
sichtigung der Auswirkungen der Hochwasserschutzmaßnahmen in Sulzbach an der 
Murr, Oppenweiler und Backnang wurden die Überflutungsflächen im Bereich der 
Oberen Walke zu diesem Zeitpunkt aktuell ermittelt. Die zu diesem Zeitpunkt neu er-
mittelte Überflutungslinie HQ100 bestätigte hierbei, dass die im Jahr 2014 erfolgte 
Umlagerung des benannten Erdmaterials außerhalb des festgesetzten Über-
schwemmungsgebietes erfolgte. 
Es wurde weiterhin festgestellt, dass das Geländemodell basierend auf der Vermes-
sung aus dem Jahr 2015 die tatsächliche Situation für die Obere Walke zum Zeit-
punkt 22.12.2013 am besten abbildete. Die im Jahr 2014 erfolgte Ablagerung wurde 
auf den westlichen Teil der Oberen Walke, welche bereits vor Inkrafttreten der Rege-
lungen des § 78 WHG für den Innenbereich aufgefüllt wurde, umgelagert. Die Umla-
gerung des Erdmaterials wurde somit innerhalb eines Geländebereiches durchge-
führt, der bereits vor der Umlagerung bei einem HQ100 nicht mehr überflutet worden 
wäre. Somit waren derzeit keine unrechtmäßigen Aufschüttungen auf dem Gelände 
innerhalb des Überschwemmungsgebietes vorhanden. Es wurde somit festgestellt, 
dass der Ansatz für die Berechnung des für die vorgesehene Bebauung erforderli-
chen Retentionsausgleiches unter Berücksichtigung der hydraulischen Berechnun-
gen und dem Geländemodell, basierend auf der Vermessung aus dem Jahr 2015, 
nicht zu beanstanden ist. 
 
Die Ermittlung bzw. die Darlegung der Grundlage zur Ermittlung der HQ100 ist in der 
Untersuchung „Ermittlung von Überflutungslinien und Retentionsraumverluste im Be-
reich der Oberen Walke in Backnang“, erstellt von IWP im Auftrag der DIBAG Indust-
riebau AG vom 18. Februar 2016 ebenfalls nachvollziehbar dargelegt. Für die Ermitt-
lung des Retentionsraumverlustes wurden die Geländemodelle, drei unterschiedli-
che Topographiezustände (HWGK, 2013 und 2015) untersucht. Die Ergebnisse in 
Bezug auf den Retentionsraumverlust ergaben für die Topographiezustände HWGK 
und 2015 Retentionsraumverluste in ähnlicher Größenordnung. Für den Topogra-
phiezustand 2013 ergaben sich geringere Retentionsraumverluste. Mit dem Landrat-
samt Rems-Murr-Kreis wurde abgestimmt für die Berechnung der Retentionsraum-
verluste den Topographiezustand von 2015 anzusetzen. 
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zu Punkt Zur weiteren Historie: 
 
Kenntnisnahme 
Das Gelände wurde im Zuge des Abbruchs modelliert, diese Maßnahme war An-
fang/ Mitte 2013 abgeschlossen. Die Auffüllungen blieben deutlich unterhalb der ma-
ximal zulässigen Höhe von 2,0 m gem. Vorgaben der Bauordnung (damals geltend 
2012). Mit Inkrafttreten des Wassergesetzes von 22.12.2013 wurden die zu dem 
Zeitpunkt vorhandenen Retentionsräume festgeschrieben.  
 
2014 wurden wiederum Bodenmaterial aus einer benachbarten Baumaßnahe ange-
liefert. Dieses wurde nach Abstimmungen mit dem Baurechtsamt ausschließlich in 
Bereichen eingebaut bzw. gelagert, die bereits 2013 oberhalb der HQ100 Linie la-
gen, sowie 2,0 m unterschreiten.  
Die Entsorgung von Z2 Material erfolgte nicht auf eine Sondermülldeponie. Z2-Mate-
rial ist gemäß LAGA zur Verwertung zugelassen, die Deponie Froschgraben in 
Schwieberdingen ist eine Annahmestelle für Mineralische Abfälle DK0 (Boden oder 
Bauschutt, welcher keine Belastungen aufweist) und DKI (Abfälle mit niedrigem 
Schadstoffgehalt). „Sondermüll“ also besonders überwachungsbedürftigen Abfälle 
wurden auf dem Gelände weder angeliefert, noch eingebaut. 
 
 
(weitere Ausführungen zu den Auffüllungen, Ermittlung der HQ100 und hydraulische 
Berechnungen siehe S. 38, 39 der Abwägung zu Punkt: zu den Auffüllungen). 
 
 
Bezüglich der Auswirkungen von Maßnahmen im Bereich der Überflutungsflächen 
der Murr, wird auf das 2014 abgeschlossene Gerichtsverfahren beim Verwaltungs-
gerichtshof Baden-Württemberg zur Hochwasserschutzmaßnahme Oppenweiler ver-
wiesen.  
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Die folgenden Ausführungen sind durch die oben stehenden Erläuterungen ausrei-
chend und umfassend beantwortet. 
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Kenntnisnahme und Zurückweisung 
Der mit der Bebauung verlorengehende Retentionsraum wird durch die geplanten 
Retentionsmulden beim HQ100 wertgleich innerhalb des Plangebietes ausgeglichen. 
Es entsteht gar ein Retentionsraumgewinn von ca. 1.140 m3. 
Der Retentionsausgleich erfolgt vollständig auf Flächen der DIBAG. 
 
Beim Gutachten von IWP wurde nicht vom Bau der fünf geplanten Hochwasserrück-
haltebecken ausgegangen. 



Seite 44 von 64 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 45 von 64 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zurückweisung 
Durch die Anlage der geplanten Retentionsmulden wird der Eingriff in die Überflu-
tungsfläche HQ100 wertgleich ausgeglichen. Es entsteht ein Retentionsraumgewinn 
von ca. 1.140 m³.  
Beim Gutachten von IWP wurde nicht vom Bau der fünf geplanten Hochwasserrück-
haltebecken ausgegangen. Die überörtlichen Maßnahmen dienen nicht der Erschlie-
ßung des Baugebiets.  
Die Maßnahmen des überörtlichen Hochwasserschutzes sind somit für die Bebau-
ung auf der Oberen Walke und den hier vorliegenden Bebauungsplan nicht relevant. 
Dadurch liegt auch kein Verstoß gegen die Förderrichtlinien vor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Die geplante Neubebauung liegt außerhalb des abflusswirksamen Bereichs der 
Murr. Die geplanten Baumaßnahmen stellen somit kein relevantes Abflusshindernis 
dar. Die wasserwirtschaftliche Untersuchung des Ingenieurbüros Winkler und Part-
ner vom 15.11.2019 zeigt auf, dass es durch die geplanten Baumaßnahmen zu ver-
nachlässigbar kleinen Wasserspiegeländerungen für die Ober- und Unterlieger 
kommt. 
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Anlagen : Pläne LUBW Überschwemmungsgebiete, Überschwemmungsgebiet Detail, 
Schreiben Rechtsanwälte vom 2014, Fotos NABU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zurückweisung 
Die geplante Neubebauung liegt außerhalb des abflusswirksamen Bereichs der 
Murr. Die geplanten Baumaßnahmen stellen somit kein relevantes Abflusshindernis 
dar. Die wasserwirtschaftliche Untersuchung des Ingenieurbüros Winkler und Part-
ner vom 15.11.2019 zeigt auf, dass es durch die geplanten Baumaßnahmen zu ver-
nachlässigbar kleinen Wasserspiegeländerungen für die Ober- und Unterlieger 
kommt. Durch die Anlage der geplanten Retentionsmulden wird der Eingriff in die 
Überflutungsfläche HQ100 wertgleich ausgeglichen. Es entsteht ein Retentions-
raumgewinn von ca. 1.140 m³.  
Dem Abwägungsgebot wird somit Rechnung getragen. 
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08 Handwerkskammer Region Stuttgart Abwägungsvorschlag 

 

 

 
Kenntnisnahme, Zustimmung und Zurückweisung 
Maßgabe für die künftige städtebauliche Neuorientierung/ Neuentwicklung der Flä-
chen an der Oberen Walke ist die Entwicklung des Baugebietes unter Berücksichti-
gung der bestehenden Betriebe. In der Bauleitplanung muss nach DIN 18005-1 im 
Rahmen der Lärmbetrachtung dafür Sorge getragen werden, dass existierende Be-
triebe z.B. durch eine heranrückende Wohnbebauung in Ihrem Bestand nicht einge-
schränkt werden. D.h. die künftige Wohnnutzung kann nur unter Berücksichtigung 
der bestehenden Betriebe am Standort realisiert werden. In die Lärmbetrachtung ist 
das rechtlich geschützte Interesse von Betriebsinhabern einzustellen, auf Grund der 
an ihren Betrieb heranrückenden Wohnbebauung aus Gründen des Immissions-
schutzes nicht mit zusätzlichen Lärmschutzanforderungen überzogen zu werden. 
Dabei ist von dem legal genutzten und nutzbaren vorhandenen betrieblichen Be-
stand auszugehen. Betriebserweiterungsabsichten sind dabei grds. nur insoweit zu 
berücksichtigen, als diese eine gewisse Konkretisierung erfahren haben. Hierzu 
wurde auch im Rahmen der Einwendungen nichts vorgetragen. Ohnehin ist bei der 
Beurteilung der Situation zu berücksichtigen, dass sich die ansässigen Betriebe be-
reits in einer bestehenden Gemengelage von Gewerbe (Gartenstraße 158) und dem 
nördlich angrenzenden Wohnen (Gartenstraße 153-159) befinden. Daher kann nicht 
davon ausgegangen werden, dass die Betriebe sich ohne Rücksicht auf diese be-
reits vorhandenen Wohnnutzungen entwickeln können.  
 
Zum Bebauungsplan-Entwurf wurde daher eine Schalltechnischen Untersuchung 
durchgeführt, welche u.a. die bestehenden Betriebe im Gebäudekomplex Garten-
straße 158 bei der heranrückenden Wohngebietsplanung berücksichtigt. Der Gut-
achter hat für die Beurteilung Werte aus der Literatur sowie eigene Messungen bei 
vergleichbaren Betrieben zugrunde gelegt. Er hat dabei auch die Angaben einzelner 
Einwender in Bezug auf nächtliche Nutzungen in Ausnahmefällen berücksichtigt. 
 
Aus dem Schallschutzgutachten ergibt sich, dass eine Realisierung der heranrücken-
den Wohnbebauung gegenüber dem Bestand Gartenstraße 158 möglich ist. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass von den Betrieben bis auf vereinzelte Ausnahmen insbe-
sondere zur Nachtzeit keine maßgeblichen Emissionen ausgehen, weil ein Nachtbe-
trieb nicht stattfindet. Die Lärmbelastungen am Tag für die maßgeblichen Immission-
sorte an der Ostfassade der nächstgelegenen Gebäude im Plangebiet, liegen unter 
den Orientierungswerten der DIN 18005-1 bzw. der TA Lärm für ein WA. Das Neben-
einander von Gewerbebetrieben und der Wohnbebauung ist daher auch bei einer 
Gebietsausweisung eines WA ohne zusätzliche aktive Schallschutzmaßnahmen 
nach Einschätzung des Gutachters möglich. 
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Zudem hat der Gutachter höchst vorsorglich auch eine alternative Betrachtung vor-
genommen und die Werte angesetzt, die in der aktuellen Situation auf dem Grund-
stück Gartenstr. 158 theoretisch zugelassen werden könnten. Bei diesem Ansatz 
käme es zu Überschreitungen an der Ostfassade des nächstgelegenen Wohngebäu-
des (Haus 3.2 gemäß städtebaulichem Rahmenplan).  
 
Vor diesem Hintergrund wurde untersucht, ob es Möglichkeiten gibt, etwaige Kon-
flikte zu vermeiden. Der Vorhabensträger hat geprüft, ob es Möglichkeiten gibt, die 
Gebäude architektonisch so zu organisieren, dass in Richtung der Gewerbelärm-
quellen im Osten und vor allem im Norden – hier liegt mit der Gaststätte „Ein-
tracht“ aufgrund der Nachtnutzung die kritischere Schallquelle – keine Immission-
sorte i.S. der TA-Lärm entstehen. Dies ist der Fall.  
 
Daher wird im Bebauungsplan höchst vorsorglich zur Vermeidung zukünftiger Kon-
flikte festgesetzt, dass im WA 5 an den jeweiligen Nordfassaden sowie bei dem öst-
lichsten Gebäude an dessen Ostfassade keine öffenbaren Fenster vor Aufenthalts-
räumen angebracht werden dürfen. Um gleichwohl eine bessere Wohnqualität zu ge-
währleisten, können alternativ auch sog. Prallscheiben vor den Fenstern zum Ein-
satz kommen. Diese werden im Bebauungsplan gesondert zugelassen. 
 
Die Festsetzung eines MU kommt angesichts der geplanten Nutzung nicht in Be-
tracht. Dies würde – wenn dies allein zur Bewältigung des Lärmkonflikts geschehen 
würde – einen sog. Etikettenschwindel darstellen. Entscheidend ist, dass das Neben-
einander von Wohnen den vorhandenen Betrieben mit den genannten architektoni-
schen Lösungen im Bereich der Wohngebäude möglich sein wird. 
 
Die gemäß § 4 (2) BauNVO allgemein zulässigen Handwerksbetriebe werden in den 
südlich der privaten Erschließungsachse liegenden Baugebiet ausgeschlossen, um 
zusätzlichen Verkehr und daraus resultierende Lärmstörungen (durch häufigeres Zu-
und Abfahren, Be- und Entladen) im Wohngebiet zu vermeiden. Der „Boulevard“ mit 
den südlich anschließenden Wohnbauten ist als autoarmes Quartier angedacht. Das 
geplante Erschließungsnetz kann und soll zugunsten einer attraktiven Aufenthalts-
qualität, keine zusätzlichen verkehrserzeugenden Nutzungen aufnehmen. Ebenso 
soll der Wohnnutzung der Vorzug gegeben werden. Handwerksbetriebe können im 
unmittelbar angrenzenden festgesetzten Urbanen Gebiet ihren Platz finden. 
 
Eine weitere Beteiligung am Verfahren erfolgt. 
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09 Stadtwerke Backnang Abwägungsvorschlag 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Zustimmung 
Ein Standort für eine zusätzliche Trafostation wurde im Bebauungsplan-Entwurf aus-
gewiesen. 

Anlagen 
Trafostandort, Gasleitungen Bestand, Gasleitungen Bestand 
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10 Deutsche Telekom Abwägungsvorschlag 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Zustimmung 
Das Merkblatt wurde im Textteil unter den Hinweisen in den Bebauungsplan-Entwurf 
aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zurückweisung 
Eine Festsetzung in öffentlichen Verkehrsflächen ist nicht notwendig.  
 

Plananhang  
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11 Vodafone BW GmbH Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme  
Keine Versorgungsanlagen bzw. Leitungen im Plangebiet. 
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12 Bürger 1 Abwägungsvorschlag 

 

 
Kenntnisnahme 
Maßgabe für die künftige städtebauliche Neuorientierung/ Neuentwicklung der Flä-
chen an der Oberen Walke ist die Entwicklung des Baugebietes unter Berücksichti-
gung der bestehenden Betriebe. In der Bauleitplanung muss nach DIN 18005-1 im 
Rahmen der Lärmbetrachtung dafür Sorge getragen werden, dass existierende Be-
triebe z.B. durch eine heranrückende Wohnbebauung in Ihrem Bestand nicht einge-
schränkt werden. D.h. die künftige Wohnnutzung kann nur unter Berücksichtigung 
der bestehenden Betriebe am Standort realisiert werden. In die Lärmbetrachtung ist 
das rechtlich geschützte Interesse von Betriebsinhabern einzustellen, auf Grund der 
an ihren Betrieb heranrückenden Wohnbebauung aus Gründen des Immissions-
schutzes nicht mit zusätzlichen Lärmschutzanforderungen überzogen zu werden. 
Dabei ist von dem legal genutzten und nutzbaren vorhandenen betrieblichen Be-
stand auszugehen. Betriebserweiterungsabsichten sind dabei grds. nur insoweit zu 
berücksichtigen, als diese eine gewisse Konkretisierung erfahren haben. Hierzu 
wurde auch im Rahmen der Einwendungen nichts vorgetragen. Ohnehin ist bei der 
Beurteilung der Situation zu berücksichtigen, dass sich die ansässigen Betriebe be-
reits in einer bestehenden Gemengelage von Gewerbe (Gartenstraße 158) und dem 
nördlich angrenzenden Wohnen (Gartenstraße 153-159) befinden. Daher kann nicht 
davon ausgegangen werden, dass die Betriebe sich ohne Rücksicht auf diese be-
reits vorhandenen Wohnnutzungen entwickeln können.  
 
Zum Bebauungsplan-Entwurf wurde daher eine Schalltechnischen Untersuchung 
durchgeführt, welche u.a. die bestehenden Betriebe im Gebäudekomplex Garten-
straße 158 bei der heranrückenden Wohngebietsplanung berücksichtigt. Der Gut-
achter hat für die Beurteilung Werte aus der Literatur sowie eigene Messungen bei 
vergleichbaren Betrieben zugrunde gelegt. Er hat dabei auch die Angaben anderer 
Einwender in Bezug auf nächtliche Nutzungen in Ausnahmefällen berücksichtigt. 
 
Aus dem Schallschutzgutachten ergibt sich, dass eine Realisierung der heranrü-
ckenden Wohnbebauung gegenüber dem Bestand Gartenstraße 158 möglich ist. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass von den Betrieben insbesondere zur Nachtzeit 
keine maßgeblichen Emissionen ausgehen, weil ein Nachtbetrieb nicht stattfindet. 
Die Lärmbelastungen am Tag für die maßgeblichen Immissionsorte an der Ostfas-
sade der nächstgelegenen Gebäude im Plangebiet, liegen unter den Orientierungs-
werten der DIN 18005-1 bzw. der TA Lärm für ein WA. Das Nebeneinander von Ge-
werbebetrieben und der Wohnbebauung ist daher auch bei einer Gebietsausweisung 
eines WA ohne zusätzliche aktive Schallschutzmaßnahmen nach Einschätzung des 
Gutachters möglich. 
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Zudem hat der Gutachter höchst vorsorglich auch eine alternative Betrachtung vor-
genommen und die Werte angesetzt, die in der aktuellen Situation auf dem Grund-
stück Gartenstr. 158 theoretisch zugelassen werden könnten. Bei diesem Ansatz 
käme es zu Überschreitungen an der Ostfassade des nächstgelegenen Wohngebäu-
des (Haus 3.2 gemäß städtebaulichem Rahmenplan).  
 
Vor diesem Hintergrund wurde untersucht, ob es Möglichkeiten gibt, etwaige Kon-
flikte zu vermeiden. Der Vorhabensträger hat geprüft, ob es Möglichkeiten gibt, die 
Gebäude architektonisch so zu organisieren, dass in Richtung der Gewerbelärm-
quellen im Osten und vor allem im Norden – hier liegt mit der Gaststätte „Ein-
tracht“ aufgrund der Nachtnutzung die kritischere Schallquelle – keine Immission-
sorte i.S. der TA-Lärm entstehen. Dies ist der Fall.  
 
Daher wird im Bebauungsplan höchst vorsorglich zur Vermeidung zukünftiger Kon-
flikte festgesetzt, dass im WA 4 an den jeweiligen Nordfassaden sowie bei dem öst-
lichsten Gebäude an dessen Ostfassade keine öffenbaren Fenster vor Aufenthalts-
räumen angebracht werden dürfen. Um gleichwohl eine bessere Wohnqualität zu ge-
währleisten, können alternativ auch sog. Prallscheiben vor den Fenstern zum Ein-
satz kommen. Diese werden im Bebauungsplan gesondert zugelassen. 
 
Die Festsetzung eines MU kommt angesichts der geplanten Nutzung nicht in Be-
tracht. Dies würde – wenn dies allein zur Bewältigung des Lärmkonflikts geschehen 
würde – einen sog. Etikettenschwindel darstellen. Entscheidend ist, dass das Ne-
beneinander von Wohnen den vorhandenen Betrieben – ggfls. mit den genannten 
architektonischen Lösungen im Bereich der Wohngebäude – möglich sein wird. 
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13 Bürger 2 Abwägungsvorschlag 

 

 
Kenntnisnahme 
 
Maßgabe für die künftige städtebauliche Neuorientierung/ Neuentwicklung der Flä-
chen an der Oberen Walke ist die Entwicklung des Baugebietes unter Berücksichti-
gung der bestehenden Betriebe. In der Bauleitplanung muss nach DIN 18005-1 im 
Rahmen der Lärmbetrachtung dafür Sorge getragen werden, dass existierende Be-
triebe z.B. durch eine heranrückende Wohnbebauung in Ihrem Bestand nicht einge-
schränkt werden. D.h. die künftige Wohnnutzung kann nur unter Berücksichtigung 
der bestehenden Betriebe am Standort realisiert werden. In die Lärmbetrachtung ist 
das rechtlich geschützte Interesse von Betriebsinhabern einzustellen, auf Grund der 
an ihren Betrieb heranrückenden Wohnbebauung aus Gründen des Immissions-
schutzes nicht mit zusätzlichen Lärmschutzanforderungen überzogen zu werden. 
Dabei ist von dem legal genutzten und nutzbaren vorhandenen betrieblichen Be-
stand auszugehen. Betriebserweiterungsabsichten sind dabei grds. nur insoweit zu 
berücksichtigen, als diese eine gewisse Konkretisierung erfahren haben. Hierzu 
wurde auch im Rahmen der Einwendungen nichts vorgetragen. Ohnehin ist bei der 
Beurteilung der Situation zu berücksichtigen, dass sich die ansässigen Betriebe be-
reits in einer bestehenden Gemengelage von Gewerbe (Gartenstraße 158) und dem 
nördlich angrenzenden Wohnen (Gartenstraße 153-159) befinden. Daher kann nicht 
davon ausgegangen werden, dass die Betriebe sich ohne Rücksicht auf diese be-
reits vorhandenen Wohnnutzungen entwickeln können.  
 
Zum Bebauungsplan-Entwurf wurde daher eine Schalltechnischen Untersuchung 
durchgeführt, welche u.a. die bestehenden Betriebe im Gebäudekomplex Garten-
straße 158 bei der heranrückenden Wohngebietsplanung berücksichtigt. Der Gut-
achter hat für die Beurteilung Werte aus der Literatur sowie eigene Messungen bei 
vergleichbaren Betrieben zugrunde gelegt. Er hat dabei auch die Angaben anderer 
Einwender in Bezug auf nächtliche Nutzungen in Ausnahmefällen berücksichtigt. 
 
Aus dem Schallschutzgutachten ergibt sich, dass eine Realisierung der heranrücken-
den Wohnbebauung gegenüber dem Bestand Gartenstraße 158 möglich ist. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass von den Betrieben bis auf vereinzelte Ausnahmen insbe-
sondere zur Nachtzeit keine maßgeblichen Emissionen ausgehen, weil ein Nachtbe-
trieb nicht stattfindet. Die Lärmbelastungen am Tag für die maßgeblichen Immission-
sorte an der Ostfassade der nächstgelegenen Gebäude im Plangebiet, liegen unter 
den Orientierungswerten der DIN 18005-1 bzw. der TA Lärm für ein WA. Das Neben-
einander von Gewerbebetrieben und der Wohnbebauung ist daher auch bei einer 
Gebietsausweisung eines WA ohne zusätzliche aktive Schallschutzmaßnahmen 
nach Einschätzung des Gutachters möglich. 
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Zudem hat der Gutachter höchst vorsorglich auch eine alternative Betrachtung vor-
genommen und die Werte angesetzt, die in der aktuellen Situation auf dem Grund-
stück Gartenstr. 158 theoretisch zugelassen werden könnten. Bei diesem Ansatz 
käme es zu Überschreitungen an der Ostfassade des nächstgelegenen Wohngebäu-
des (Haus 3.2 gemäß städtebaulichem Rahmenplan).  
 
Vor diesem Hintergrund wurde untersucht, ob es Möglichkeiten gibt, etwaige Kon-
flikte zu vermeiden. Der Vorhabensträger hat geprüft, ob es Möglichkeiten gibt, die 
Gebäude architektonisch so zu organisieren, dass in Richtung der Gewerbelärm-
quellen im Osten und vor allem im Norden – hier liegt mit der Gaststätte „Ein-
tracht“ aufgrund der Nachtnutzung die kritischere Schallquelle – keine Immission-
sorte i.S. der TA-Lärm entstehen. Dies ist der Fall.  
 
Daher wird im Bebauungsplan höchst vorsorglich zur Vermeidung zukünftiger Kon-
flikte festgesetzt, dass im WA 4 an den jeweiligen Nordfassaden sowie bei dem öst-
lichsten Gebäude an dessen Ostfassade keine öffenbaren Fenster vor Aufenthalts-
räumen angebracht werden dürfen. Um gleichwohl eine bessere Wohnqualität zu ge-
währleisten, können alternativ auch sog. Prallscheiben vor den Fenstern zum Ein-
satz kommen. Diese werden im Bebauungsplan gesondert zugelassen. 
 
Die Festsetzung eines MU kommt angesichts der geplanten Nutzung nicht in Be-
tracht. Dies würde – wenn dies allein zur Bewältigung des Lärmkonflikts geschehen 
würde – einen sog. Etikettenschwindel darstellen. Entscheidend ist, dass das Neben-
einander von Wohnen den vorhandenen Betrieben – ggfls. mit den genannten archi-
tektonischen Lösungen im Bereich der Wohngebäude – möglich sein wird. 
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14 Bürger 3 Abwägungsvorschlag 
 
Guten Tag Herr Widmaier, 
 
gemäß Information durch die Handwerkskammer Stuttgart soll das, an unserem Ge-
bäude angrenzende Gebiet, jetzt ein Wohngebiet statt , wie geplant, ein Gewerbege-
biet werden. 
 
Unser Betrieb ist seit 1972 (Gründungsjahr) in der Gartenstraße 158 im 1. Stock als 
Elektromechanische Werkstatt niedergelassen. Wir produzieren, als familiengeführter 
Handwerksbetrieb, elektrische Schaltanlagen in unserem Haus. Auslastungs- und 
konjunktur- und situationsbedingt gibt es immer wieder Arbeiten außerhalb der Regel-
arbeitszeit. Abend-, Nacht-, Wochenend- und auch Feiertagsarbeit sind in Familien-
betrieben unumgänglich wenn es die Situation erfordert. 
 
Geräusch- bzw Lärmentwicklung ist durch die elektromechanische Fertigung nicht zu 
vermeiden, ebenso PKW  und LKW Fahrten zum Gebäude inkl. Kranarbeiten (1. 
Stock) und Ladearbeiten außerhalb normaler Arbeitszeit sind unumgänglich. 
 
Wir melden hiermit Bedenken an, ein reines Wohngebiet neben uns anzusiedeln und 
bitten Sie, die angrenzende Fläche als urbanes Gebiet festzusetzen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
  
Andreas Schlegel 
SEG Schaltanlagen Industrieelektronik 
Tel.       07191 68822 
Fax.      07191 68895 
Mobil. 0172   7101900 
  

 
 
 
 

 
Kenntnisnahme 
Maßgabe für die künftige städtebauliche Neuorientierung/ Neuentwicklung der Flä-
chen an der Oberen Walke ist die Entwicklung des Baugebietes unter Berücksichti-
gung der bestehenden Betriebe. In der Bauleitplanung muss nach DIN 18005-1 im 
Rahmen der Lärmbetrachtung dafür Sorge getragen werden, dass existierende Be-
triebe z.B. durch eine heranrückende Wohnbebauung in Ihrem Bestand nicht einge-
schränkt werden. D.h. die künftige Wohnnutzung kann nur unter Berücksichtigung 
der bestehenden Betriebe am Standort realisiert werden. In die Lärmbetrachtung ist 
das rechtlich geschützte Interesse von Betriebsinhabern einzustellen, auf Grund der 
an ihren Betrieb heranrückenden Wohnbebauung aus Gründen des Immissions-
schutzes nicht mit zusätzlichen Lärmschutzanforderungen überzogen zu werden. Da-
bei ist von dem legal genutzten und nutzbaren vorhandenen betrieblichen Bestand 
auszugehen. Betriebserweiterungsabsichten sind dabei grds. nur insoweit zu berück-
sichtigen, als diese eine gewisse Konkretisierung erfahren haben. Hierzu wurde auch 
im Rahmen der Einwendungen nichts vorgetragen. Ohnehin ist bei der Beurteilung 
der Situation zu berücksichtigen, dass sich die ansässigen Betriebe bereits in einer 
bestehenden Gemengelage von Gewerbe (Gartenstraße 158) und dem nördlich an-
grenzenden Wohnen (Gartenstraße 153-159) befinden. Daher kann nicht davon aus-
gegangen werden, dass die Betriebe sich ohne Rücksicht auf diese bereits vorhan-
denen Wohnnutzungen entwickeln können.  
 
Zum Bebauungsplan-Entwurf wurde daher eine Schalltechnischen Untersuchung 
durchgeführt, welche u.a. die bestehenden Betriebe im Gebäudekomplex Garten-
straße 158 bei der heranrückenden Wohngebietsplanung berücksichtigt. Der Gutach-
ter hat für die Beurteilung Werte aus der Literatur sowie eigene Messungen bei ver-
gleichbaren Betrieben zugrunde gelegt. Er hat dabei auch die hier vorgetragenen An-
gaben in Bezug auf nächtliche Nutzungen in Ausnahmefällen berücksichtigt. 
 
Aus dem Schallschutzgutachten ergibt sich, dass eine Realisierung der heranrücken-
den Wohnbebauung gegenüber dem Bestand Gartenstraße 158 möglich ist. Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass von den Betrieben bis auf vereinzelte Ausnahmen insbe-
sondere zur Nachtzeit keine maßgeblichen Emissionen ausgehen, weil ein regelhaf-
ter Nachtbetrieb nicht stattfindet. Die hier vorgetragenen Ausnahmen werden entwe-
der nicht zu Lärmüberschreitungen führen, oder können als seltene Ereignisse ge-
wertet werden, die zumutbar sind. Die Lärmbelastungen am Tag für die maßgebli-
chen Immissionsorte an der Ostfassade der nächstgelegenen Gebäude im Plange-
biet, liegen unter den Orientierungswerten der DIN 18005-1 bzw. der TA Lärm für ein 
WA. Das Nebeneinander von Gewerbebetrieben und der Wohnbebauung ist daher 
auch bei einer Gebietsausweisung eines WA ohne zusätzliche aktive Schallschutz-
maßnahmen nach Einschätzung des Gutachters möglich. 
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Zudem hat der Gutachter höchst vorsorglich auch eine alternative Betrachtung vorge-
nommen und die Werte angesetzt, die in der aktuellen Situation auf dem Grundstück 
Gartenstr. 158 theoretisch zugelassen werden könnten. Bei diesem Ansatz käme es 
zu Überschreitungen an der Ostfassade des nächstgelegenen Wohngebäudes (Haus 
3.2 gemäß städtebaulichem Rahmenplan).  
 
Vor diesem Hintergrund wurde untersucht, ob es Möglichkeiten gibt, etwaige Kon-
flikte zu vermeiden. Der Vorhabensträger hat geprüft, ob es Möglichkeiten gibt, die 
Gebäude architektonisch so zu organisieren, dass in Richtung der Gewerbelärmquel-
len im Osten und vor allem im Norden – hier liegt mit der Gaststätte „Eintracht“ auf-
grund der Nachtnutzung die kritischere Schallquelle – keine Immissionsorte i.S. der 
TA-Lärm entstehen. Dies ist der Fall.  
 
Daher wird im Bebauungsplan höchst vorsorglich zur Vermeidung zukünftiger Kon-
flikte festgesetzt, dass im WA 4 an den jeweiligen Nordfassaden sowie bei dem öst-
lichsten Gebäude an dessen Ostfassade keine öffenbaren Fenster vor Aufenthalts-
räumen angebracht werden dürfen. Um gleichwohl eine bessere Wohnqualität zu ge-
währleisten, können alternativ auch sog. Prallscheiben vor den Fenstern zum Einsatz 
kommen. Diese werden im Bebauungsplan gesondert zugelassen. 
 
Die Festsetzung eines MU kommt angesichts der geplanten Nutzung nicht in Be-
tracht. Dies würde – wenn dies allein zur Bewältigung des Lärmkonflikts geschehen 
würde – einen sog. Etikettenschwindel darstellen. Entscheidend ist, dass das Neben-
einander von Wohnen den vorhandenen Betrieben – ggfls. mit den genannten archi-
tektonischen Lösungen im Bereich der Wohngebäude – möglich sein wird. 
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15 Bürger 4 Abwägungsvorschlag 
 
Sehr geehrte Frau Caspari, 
 
wie am Freitag abgesprochen meine Frage zur Oberen Walke: 
 
Im östlichen Bereich, wohl BA3. teilweise auch BA2, (Probebohrungen S 34, 45, 
50 und RKS/ 18 nach dem Plan der Fa. Arcadis) hat die Fa. ARCADIS in der 
"Zusammenfassung der Altlastensituation" vom 3.05.2014, Seite 23 bereits 2014 
eine Sanierung empfohlen. 
 
Hier lagen die Werte für Arsen, Chrom und Nickel bei einer Einstufung von > Z2 
und sind (oder waren) entsorgungsrelevant! 
Im Frühjahr 2020 wurden hier aber überhaupt keine Untersuchungen durchge-
führt, warum? 
 
Im Bereich dieser Schadstoff-Hotspots wurden vor ca. 6 Jahren umfangreiche, 
langwierige Tiefbauarbeiten beim Errichten des Hochwasserpumpwerks und der 
zuführenden Abwasserrohre durchgeführt. 
 
Die Frage: Gab es für diese Arbeiten eine Genehmigung des Landratsamtes? 
Wurde dieser Bereich vor den Tiefbauarbeiten entsorgt und gibt es Unterlagen 
dazu? 
 
Im Anhang einige Fotos von dem Zaun auf der Oberen Walke, Zustand vom 
7.08.2020, die den " freigeschnittenen" Zaun zu diesen Zeitpunkt zeigen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Klaus Dahl 

Anlage Fotos 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Die Themenbereiche bzw. der Umgang mit Altlasten, Grundwasser sowie Entwässe-
rung im Plangebiet werden durch Fachgutachten sowie durch erfahrende Ingenieure 
begleitet und entsprechend mit den zuständigen Fachbehörden abgestimmt. Belaste-
tes Bodenmaterial wird und muss entsprechend den gültigen Richtlinien entsorgt wer-
den. 
 
 
 
 
 
Die Errichtung des Pumpwerkes wurde mit den entsprechenden Fachämtern abge-
stimmt. Es wurde somit sach- und fachgerecht errichtet und genehmigt.  
Die Lage der Leitungen des Pumpwerks ist bei der Planung berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Weitere Ausführungen siehe unter Nr. 07 Stellungnahme LNV zu Punkt 3.2 Zau-
neidechsen. 
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16 Anlage Protokoll zur Bürgerinformationsveranstaltung am 15.09.2020  
 
Protokoll zur Bürgerinformationsveranstaltung Obere Walke am 15.September 2020 

Anwesend waren 23 Bürgerinnen und Bürger 

 

Nach der Begrüßung durch Baudezernent Stefan Setzer und Vorstellung der Planung durch den Amtsleiter des Stadtplanungsamts, Herrn 
Großmann, wurden von Seiten der Bürgerinnen und Bürger folgende Anregungen und Fragen vorgebracht: 

 

1. Wo sollen Besucher und Mitarbeiter des geplanten Pflegeheims und der dort vorgesehenen Dienstleistungsbetriebe parken? Gibt es 
oberirdische Parkplätze für Besucher, Ärzte usw.?  
 

Herr Großmann führt aus, dass für Mitarbeiter und Bewohner in den vorgesehenen Tiefgaragen Parkplätze vorgesehen werden. Für 
Besucher, Ärzte, Krankentransporte u.ä. werden oberirdische Parkplätze im Zufahrtsbereich vorgesehen.  

 

2. Wäre es denkbar die Parkplätze von Edeka auch für Nutzungen im angrenzenden Gebiet zu nutzen? 
 

Herr Setzer erläutert, dass dies wäre nur mit Zustimmung des Grundstückseigentümers möglich und ist nach derzeitigem Informati-
onsstand nicht denkbar. 

 

3. Könnte innerhalb des Gebietes noch eine Radwegeverbindung vorgesehen werden?  
 

Der innerhalb des Gebiets verlaufende „Boulevard“ ist derzeit nur mit einem Gehrecht für die Allgemeinheit belegt. Im weiteren Ver-
lauf des Verfahrens wird geprüft, ob eine Freigabe für den Radverkehr möglich ist.  

 

4. Sind Anliefermöglichkeiten für die im rückwärtigen Bereich liegenden Wohngebäude vorgesehen?  
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Auf dem innerhalb des Gebiets verlaufenden „Boulevard“ ist ein Fahrrecht zugunsten der Anwohner für Be- und Entladen vorgesehen. 

 

5. Die verstärkte Nutzung des Fahrrads wird nur funktionieren, wenn die Verbindung zum Bahnhof gut funktioniert. Das Teilstück An-
nonaystraße / oberer Abschnitt Eugen-Adolff-Straße wird sehr kritisch gesehen?  
 
Herr Großmann führt aus, dass hier Verbesserungen bereits vorgesehen sind und zeitnah umgesetzt werden sollen. 
 

6. Wie soll die Umsetzung des Mobilitätskonzeptes sichergestellt werden? Wird z.B. ein Verzicht auf einen Zweitwagen im Miet- oder 
Kaufvertrag aufgenommen und gibt es Erfahrungen aus anderen Gebieten, dass durch ein Mobilitätskonzept wirklich eine Reduzierung 
des Verkehrs und der Anzahl der PKWs/Haushalt erreicht werden kann? 
 

Es handelt sich um ein Zusammenspiel von öffentlichen und privaten Maßnahmen. Von Seiten der Stadt werden die Punkte Ausbau 
ÖPNV und Verbesserung der Radwegeverbindungen angegangen. Die Möglichkeiten der Umsetzung werden derzeit noch geklärt und im 
weiteren Verfahrensschritt präzisiert.  

 

7. Das Problem der Grundwasserbelastung durch die vorhandenen Altlasten im Gebiet Obere Walke wurden angesprochen und nach den 
Ergebnissen der Bewertung durch die Altlastenkommission gefragt. 
 

Herr Setzer erläutert, dass bereits vor 3 Jahren eine Konzeption, bei der der Einbau einer wasserundurchlässigen Schicht vorgesehen 
war, mit den Behörden abgestimmt wurde. Auf dieser Basis wäre die Bebauung bereits denkbar. 

Derzeit verfolgt die DIBAG eine neue Konzeption, bei der in einzelnen Bereichen auf diese Dichtungsschicht verzichtet werden soll. 
Dieser Sachverhalt muss noch abschließend von der Altlastenkommission beurteilt werden.  

 

8. Es wird auf Vorkommen von Zauneidechsen hingewiesen und auf die mangelnde Funktionsfähigkeit des aufgestellten Reptilienschutz-
zauns? 
 



Seite 63 von 64 

Herr Strauß von der DIBAG führt aus, dass das Gelände in diesem Jahr nochmals auf Zauneidechsen untersucht wurde. Der schriftliche 
Bericht des Gutachters steht noch aus, er wird im weiteren Verfahren nachgereicht. Es wurden nach Aussage des Gutachters jedoch 
keine Tiere aufgefunden.  
Die Funktionsfähigkeit des Reptilienzaunes wird regelmäßig kontrolliert.  

Im weiteren Bebauungsplan-Verfahren wird das Thema Artenschutz destailliert abgehandelt.  

 

9. Die Untersuchungen des Gutachters zum Artenschutz werden angezweifelt? 
 

Aus Sicht der Stadt Backnang gibt es keinen Grund die fachliche Kompetenz und die Ausführungen des Gutachters anzuzweifeln. Im 
weiteren Verfahren wird das Thema Artenschutz in enger Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde abgeklärt. 

 

10. Wird das Parkhaus öffentlich bzw. können auch andere Personen sich dort z.B. einmieten? 
 

Es handelt sich nicht um ein öffentliches Parkhaus. Diese Quartiersgarage ist vorrangig für die Anwohner des neuen Baugebiets. Even-
tuell ist später noch eine Anmietung von Stellplätzen durch andere Nutzer möglich. Dies liegt dann im Ermessen des Eigentümers.  

 

11. Sind die Aufschüttungen auf dem Gelände mit dem vorgesehenen Retentionsraum auch mit ausgeglichen. Es wird angezweifelt, dass 
die Auffüllungen aus den Jahren 2011 bis 2014 in den Berechnungen berücksichtigt sind? 
 

Her Großmann führt aus, dass die Berechnungen des Retentionsraumes in enger Abstimmung mit den zuständigen Stellen beim Land-
ratsamt erfolgt sind. 

 

12. Es wird angezweifelt, dass das Gutachterbüro Winkler und Partner geeignet sei für die Berechnungen.  
 

Aus Sicht der Stadt Backnang gibt es keinen Anlass an der Kompetenz des Gutachterbüros zu zweifeln. Es handelt sich um ein aner-
kanntes Ingenieurbüro und die bisherige Vorgehensweise wurde mit den Fachbehörden abgestimmt. 
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13. Was passiert, wenn die RÜBs in Oppenweiler, Sulzbach usw. nicht gebaut werden? Es gibt bis jetzt de facto noch keinen Hochwasser-
schutz.  
 

Die Konzeption mit den jetzt vorgesehenen Retentionsflächen innerhalb des Baugebietes ist unabhängig von der Fertigstellung der 
Hochwasserschutzmaßnahmen gerechnet. 

 

14. Die Hochwassergefahrenkarten (HWK) sind nicht aktuell, wann werden sie aktualisiert? 
 
Die Fortschreibung der HWKs liegt nicht im Zuständigkeitsbereich der Stadt und es kann keine Aussage dazu gemacht werden wann die HWKs 
durch die LUBW fortgeschrieben werden. 
 

15. Es gibt widersprüchliche Angaben zur Höhe des einzuhaltenden Freibords. 
 

Herr Setzer sagt zu, dass dies im weiteren Verfahren noch geklärt wird mit den zuständigen Fachbehörden. 
 

16. Es besteht die Sorge, dass durch die Gebäude an der Gartenstraße wieder ein Schlucht-Charakter entsteht wie früher. Vor allem, da 
die Gebäudeeingänge höher liegen als das Straßenniveau.  
 

Durch den bereits erfolgten Ausbau der Gartenstraße wurde der Straßenraum im Vergleich zur früheren baulichen Situation schon 
stark aufgeweitet. Darüber hinaus werden die Gebäude nicht wie bei der inzwischen abgebrochenen Bebauung direkt an der Gehweg-
Hinterkante positioniert, sondern nochmals von der Gartenstraße abgerückt. Durch diese Maßnahmen und die teilweise bereits vor-
handene und später ergänzte Eingrünung parallel zum Straßenverlauf entsteht eine städtebaulich ansprechende Bebauung, die sicher 
keinerlei vergleichbaren Eindruck mit der früheren Situation entstehen lässt. 

 

01.10.2020 

 

Caspari 

 


